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VERORDNUNG (EU) 2023/956 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 10. Mai 2023 

zur Schaffung eines CO 2 -Grenzausgleichssystems 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

KAPITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein CO 2 -Grenzausgleichssystem 
(CBAM) geschaffen, das bei der Einfuhr der Waren des Anhangs I in 
das Zollgebiet der Union den mit ihnen verbundenen (grauen) Treib­
hausgasemissionen Rechnung trägt, um der Gefahr der Verlagerung von 
CO 2 -Emissionen vorzubeugen, um die globalen CO 2 -Emissionen zu ver­
ringern und die Umsetzung der Ziele des Übereinkommens von Paris zu 
unterstützen, und zwar auch, indem für Betreiber in Drittländern An­
reize zur Verringerung der Emissionen gesetzt werden. 

(2) Das CBAM ergänzt das durch die Richtlinie 2003/87/EG einge­
richtete System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in 
der Union (EU-EHS) durch die Anwendung eines gleichwertigen Regel­
werks auf Einfuhren der in Artikel 2 der vorliegenden Verordnung 
angegebenen Waren in das Zollgebiet der Union. 

(3) Um der Gefahr der Verlagerung von CO 2 -Emissionen vorzubeu­
gen, soll das CBAM die durch die Richtlinie 2003/87/EG festgelegten 
Mechanismen ersetzen, um dem Umfang Rechnung zu tragen, in dem 
EU-EHS-Zertifikate nach Maßgabe des Artikels 10a dieser Richtlinie 
kostenlos zugeteilt werden. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die in Anhang I aufgelisteten Waren 
mit Ursprung in einem Drittland, sofern diese Waren oder in der aktiven 
Veredelung dieser Waren entstandene Veredelungserzeugnisse gemäß 
Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in das Zollgebiet der 
Union eingeführt werden. 

(2) Diese Verordnung gilt auch für in Anhang I der vorliegenden 
Verordnung aufgelistete Waren mit Ursprung in einem Drittland, 
wenn diese Waren oder in der aktiven Veredelung dieser Waren ent­
standene Veredelungserzeugnisse gemäß Artikel 256 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013 auf eine künstliche Insel, eine feste oder 
schwimmende Struktur oder eine andere Struktur auf dem Festland­
sockel oder in der ausschließlichen Wirtschaftszone eines Mitgliedstaats, 
die an das Zollgebiet der Union angrenzt, verbracht werden. 

▼B
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Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detail­
lierter Bedingungen für die Anwendung des CBAM auf diese Waren, 
insbesondere in Bezug auf Begriffe, die mit denen der Einfuhr in das 
Zollgebiet der Union und der Überlassung in den zollrechtlich freien 
Verkehr gleichbedeutend sind, in Bezug auf die Verfahren für die Ein­
reichung der CBAM-Erklärung für diese Waren und die von den Zoll­
behörden durchzuführenden Kontrollen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 29 Absatz 2 dieser Verordnung genann­
ten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt diese Verordnung 
nicht für im Rahmen militärischer Aktivitäten zu befördernde oder zu 
verwendende Waren im Sinne von Artikel 1 Nummer 49 der Delegier­
ten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission ( 1 ). 

(3a) Die vorliegende Verordnung gilt nicht für 

a) elektrischen Strom, der auf dem Festlandsockel oder in der aus­
schließlichen Wirtschaftszone eines Mitgliedstaats oder eines in An­
hang III Nummer 1 oder 2 dieser Verordnung aufgeführten Landes 
oder Gebiets erzeugt wird. 

b) Wasserstoff mit Ursprung auf dem Festlandsockel oder in der aus­
schließlichen Wirtschaftszone eines Mitgliedstaats oder eines in An­
hang III Nummer 1 dieser Verordnung aufgeführten Landes oder 
Gebiets. 

▼B 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt diese Verordnung 
nicht für Waren mit Ursprung in den in Anhang III Nummer 1 genann­
ten Drittländern oder Gebieten. 

(5) Eingeführte Waren gelten im Einklang mit den Vorschriften über 
den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Artikel 59 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013 als Ursprungswaren von Drittländern. 

(6) Drittländer und Gebiete werden in Anhang III Nummer 1 auf­
geführt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das EU-EHS gilt für dieses Drittland oder Gebiet, oder es wurde ein 
Abkommen zwischen dem Drittland oder Gebiet und der Union 
geschlossen, durch das das EU-EHS vollständig mit dem Emissions­
handelssystem dieses Drittlands oder Gebiets verknüpft wird; 

▼B 

( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Par­
laments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen 
des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
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b) der in dem Land, in dem die Waren ihren Ursprung haben, gezahlte 
CO 2 -Preis wird ohne Abzüge, die über die im Einklang mit dem 
EU-EHS angewendeten Abzüge hinausgehen, tatsächlich auf die 
mit diesen Waren verbundenen Treibhausgasemissionen erhoben. 

(7) Verfügt ein Drittland oder Gebiet über einen Strommarkt, der 
durch Marktkopplung in den Elektrizitätsbinnenmarkt der Union inte­
griert ist, und gibt es keine technische Lösung für die Anwendung des 
CBAM auf die Einfuhr von Strom aus diesem Drittland oder Gebiet in 
das Zollgebiet der Union, so ist die Einfuhr von Strom aus diesem 
Drittland oder Gebiet von der Anwendung des CBAM ausgenommen, 
sofern die Kommission zu der Einschätzung gelangt ist, dass alle fol­
genden Bedingungen im Einklang mit Absatz 8 erfüllt sind: 

a) Das Drittland oder Gebiet hat mit der Union ein Abkommen ge­
schlossen, in dem festgelegt ist, dass das Unionsrecht im Elektrizi­
tätsbereich, einschließlich der Rechtsvorschriften über die Entwick­
lung erneuerbarer Energiequellen, und weitere Bestimmungen der 
Union in den Bereichen Energie, Umwelt und Wettbewerb anzuwen­
den sind; 

b) die innerstaatlichen Rechtsvorschriften dieses Drittlands oder Gebiets 
setzen die wichtigsten Bestimmungen der Rechtsvorschriften der 
Union für den Strommarkt um, einschließlich der Bestimmungen 
über die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und über die 
Marktkopplung der Strommärkte; 

c) das Drittland oder Gebiet hat der Kommission einen Fahrplan über­
mittelt, der einen Zeitplan für die Verabschiedung von Maßnahmen 
zur Erfüllung der in den Buchstaben d und e festgelegten Bedingun­
gen enthält; 

d) das Drittland oder Gebiet hat sich zur Klimaneutralität bis 2050 ver­
pflichtet und dementsprechend gegebenenfalls eine an diesem Ziel 
ausgerichtete langfristige, bis zur Jahrhundertmitte reichende Strate­
gie für eine hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarme Entwick­
lung förmlich ausformuliert und an das Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) übermittelt 
sowie diese Verpflichtung in seinen internen Rechtsvorschriften 
umgesetzt; 

e) das Drittland oder Gebiet hat bei der Umsetzung des unter Buch­
stabe c genannten Fahrplans nachweislich die festgelegten Fristen 
eingehalten und wesentliche Fortschritte bei der Angleichung der 
internen Rechtsvorschriften an die Rechtsvorschriften der Union im 
Bereich der Klimapolitik auf der Grundlage dieses Fahrplans erzielt, 
auch hinsichtlich einer dem Niveau der Union entsprechenden CO 2 - 
Bepreisung — insbesondere in Bezug auf die Stromerzeugung; die 
Einführung eines Emissionshandelssystems für Elektrizität mit einem 
Preis, der dem des EU-EHS entspricht, wird bis zum 1. Januar 2030 
abgeschlossen; 

f) das Drittland oder Gebiet hat ein wirksames System eingerichtet, um 
die indirekte Einfuhr von Strom in die Union aus anderen Drittlän­
dern und Gebieten zu verhindern, die nicht die in den Buchstaben a 
bis e festgelegten Anforderungen erfüllen. 

▼B
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(8) Ein Drittland oder Gebiet, das alle in Absatz 7 festgelegten Be­
dingungen erfüllt, wird in die Liste in Anhang III Nummer 2 aufgenom­
men und übermittelt zwei Berichte über die Erfüllung dieser Bedingun­
gen, den ersten Bericht bis zum 1. Juli 2025 und den zweiten bis zum 
31. Dezember 2027. Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2025 
bzw. bis zum 1. Juli 2028, insbesondere auf der Grundlage des in 
Absatz 7 Buchstabe c genannten Fahrplans und der von dem Drittland 
oder Gebiet eingegangenen Berichte, ob dieses Drittland oder Gebiet die 
in Absatz 7 festgelegten Bedingungen weiterhin erfüllt. 

(9) Ein in der Liste in Anhang III Nummer 2 aufgeführtes Drittland 
oder Gebiet wird aus dieser Liste gestrichen, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) wenn die Kommission Grund zu der Annahme hat, dass dieses Dritt­
land oder Gebiet keine ausreichenden Fortschritte bei der Erfüllung 
einer der in Absatz 7 festgelegten Bedingungen erzielt hat, oder 
wenn dieses Drittland oder Gebiet Maßnahmen ergriffen hat, die 
nicht mit den in den Klima- und Umweltvorschriften der Union 
festgelegten Zielen vereinbar sind; 

b) wenn dieses Drittland oder Gebiet Schritte unternommen hat, die 
seinen Dekarbonisierungszielen zuwiderlaufen, wie etwa die Gewäh­
rung einer öffentlichen Unterstützung für die Schaffung neuer Erzeu­
gungskapazitäten, die Emissionen von mehr als 550 Gramm Kohlen­
stoffdioxid („CO 2 “) aus fossilen Brennstoffen je Kilowattstunde 
Elektrizität ausstoßen; 

c) wenn der Kommission Nachweise vorliegen, dass die Emissionen 
aus der Stromerzeugung pro Kilowattstunde in dem betreffenden 
Land oder Gebiet erzeugten Stroms in dem Land oder Gebiet infolge 
der gestiegenen Stromausfuhren in die Union im Vergleich zum 
1. Januar 2026 um mindestens 5 % zugenommen haben. 

(10) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti­
kel 28 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der vorliegenden Verord­
nung um die Festlegung von Anforderungen und Verfahren für Dritt­
länder und Gebiete zu erlassen, die aus der Liste in Anhang III Num­
mer 2 gestrichen wurden, um die Anwendung dieser Verordnung bezüg­
lich der Elektrizität auf diese Länder und Gebiete sicherzustellen. Bleibt 
die Marktkopplung in solchen Fällen mit der Anwendung dieser Ver­
ordnung unvereinbar, kann die Kommission beschließen, diese Drittlän­
der oder Gebiete von der EU-Marktkopplung auszuschließen und eine 
explizite Kapazitätsvergabe an der Grenze zwischen der Union und 
diesen Drittländern oder Gebieten zu verlangen, damit das CBAM an­
gewendet werden kann. 

(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Arti­
kel 28 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Listen von Drittländern 
oder Gebieten in Anhang III Nummern 1 oder 2 zu ändern, indem ein 
Drittland oder Gebiet hinzugefügt oder gestrichen wird, abhängig davon, 
ob die Bedingungen gemäß den Absätzen 6, 7 und 9 für das Drittland 
oder Gebiet erfüllt sind. 

(12) Die Union kann mit Drittländern oder Gebieten Abkommen 
schließen, um für die Zwecke der Anwendung von Artikel 9 den 
CO 2 -Bepreisungsmechanismen in solchen Ländern oder Gebieten Rech­
nung zu tragen. 

▼B
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Artikel 2a 

De-minimis-Ausnahmeregelung 

(1) Ein Einführer, einschließlich Einführern mit dem Status eines 
zugelassenen CBAM-Anmelders, ist von den Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung befreit, wenn die Eigenmasse der eingeführten Wa­
ren in einem bestimmten Kalenderjahr kumulativ den in Anhang VII 
Nummer 1 (im Folgenden „massenbasierter Schwellenwert“) festgeleg­
ten massenbasierten Schwellenwert nicht überschreitet. Dieser Schwel­
lenwert gilt für die Gesamteigenmasse aller Waren aller KN-Codes, 
aggregiert pro Einführer und pro Kalenderjahr. In solch einem Fall weist 
der betreffende Einführer, einschließlich Einführern mit dem Status ei­
nes zugelassenen CBAM-Anmelders, in der jeweiligen Zollanmeldung 
auf diese Befreiung hin. 

(2) Überschreitet ein Einführer, einschließlich Einführern mit dem 
Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders, in dem betreffenden Ka­
lenderjahr den massenbasierten Schwellenwert, so unterliegt der Einfüh­
rer oder dieser zugelassene CBAM-Anmelder allen Verpflichtungen ge­
mäß dieser Verordnung in Bezug auf alle grauen Emissionen, die mit 
allen in diesem Kalenderjahr eingeführten Waren verbunden sind. 

(3) Bis zum 30. April jedes Kalenderjahres bewertet die Kommission 
auf der Grundlage der Einfuhrdaten der vorangegangenen zwölf Kalen­
dermonate, ob durch den massenbasierten Schwellenwert sichergestellt 
ist, dass Absatz 1 dieses Artikels für höchstens 1 % der mit den einge­
führten Waren und Veredelungserzeugnissen verbundenen grauen Emis­
sionen gilt. Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte in Einklang 
mit Artikel 28, um den massenbasierten Schwellenwert unter Anwen­
dung der in Nummer 2 des Anhangs VII beschriebenen Methode zu 
ändern, wenn der Wert des sich daraus ergebenden Schwellenwerts um 
mehr als 15 Tonnen von dem geltenden Schwellenwert abweicht. Der 
geänderte massenbasierte Schwellenwert gilt ab dem 1. Januar des fol­
genden Kalenderjahres. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für Einfuhren von Strom oder Wasser­
stoff. 

▼B 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Waren“ die in Anhang I aufgelisteten Waren; 

2. „Treibhausgase“ Treibhausgase im Sinne des Anhangs I in Bezug 
auf jede der in diesem Anhang aufgelisteten Waren; 

3. „Emissionen“ die durch die Warenherstellung bedingte Freisetzung 
von Treibhausgasen in die Atmosphäre; 

▼M1
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4. „Einfuhr“ die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr gemäß 
Artikel 201 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

5. „EU-EHS“ das System für den Handel mit Treibhausgasemissions­
zertifikaten in der Union in Bezug auf die in Anhang I der Richt­
linie 2003/87/EG aufgelisteten Tätigkeiten, ausgenommen Luftver­
kehrstätigkeiten; 

6. „Zollgebiet der Union“ das in Artikel 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 festgelegte Gebiet; 

7. „Drittland“ ein Land oder Gebiet außerhalb des Zollgebiets der 
Union; 

8. „Festlandsockel“ einen Festlandsockel gemäß Artikel 76 des See­
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen; 

9. „ausschließliche Wirtschaftszone“ eine ausschließliche Wirtschafts­
zone im gemäß Artikel 55 des Seerechtsübereinkommens der Ver­
einten Nationen, die von einem Mitgliedstaat gemäß diesem Über­
einkommen als ausschließliche Wirtschaftszone ausgewiesen wurde; 

10. „Einzelwert“ den Einzelwert von Waren zu kommerziellen Zwe­
cken im Sinne von Artikel 1 Nummer 48 der Delegierten Verord­
nung (EU) 2015/2446; 

11. „Marktkopplung“ die Vergabe von Übertragungskapazitäten über 
ein Unionssystem, das im Einklang mit der Verord­
nung (EU) 2015/1222 gleichzeitig Aufträge abgleicht und zonen­
übergreifende Kapazitäten vergibt; 

12. „explizite Kapazitätsvergabe“ die vom Stromhandel getrennte Ver­
gabe grenzüberschreitender Übertragungskapazität; 

13. „zuständige Behörde“ die gemäß Artikel 11 von den einzelnen Mit­
gliedstaaten benannten Behörden; 

14. „Zollbehörden“ die Zollbehörden der Mitgliedstaaten gemäß Arti­
kel 5 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▼M1 
15. „Einführer“ entweder die Person, die in eigenem Namen und auf 

eigene Rechnung eine Zollanmeldung zur Überlassung von Waren 
zum zollrechtlich freien Verkehr oder eine Abrechnung gemäß Ar­
tikel 175 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 
abgibt, oder — wenn die Zollanmeldung von einem indirekten Zoll­
vertreter gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 ab­
gegeben wird — die Person, auf deren Rechnung eine solche An­
meldung abgegeben wird; 

▼B 
16. „Zollanmelder“ einen Anmelder gemäß der Begriffsbestimmung in 

Artikel 5 Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, der in 
eigenem Namen eine Zollanmeldung zur Überlassung von Waren 
zum zollrechtlich freien Verkehr abgibt, oder die Person, in deren 
Namen diese Anmeldung abgegeben wird; 

▼B
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17. „zugelassener CBAM-Anmelder“ eine von einer zuständigen Be­
hörde gemäß Artikel 17 zugelassene Person; 

18. „Person“ eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine 
Personenvereinigung, die keine juristische Person ist, die jedoch 
nach Unionsrecht oder nach einzelstaatlichem Recht die Möglich­
keit hat, im Rechtsverkehr wirksam aufzutreten; 

19. „in einem Mitgliedstaat niedergelassen“ 

a) im Falle von natürlichen Personen: jede Person, die ihren Wohn­
sitz in einem Mitgliedstaat hat; 

b) im Falle von juristischen Personen oder Personenvereinigungen: 
jede Person, die ihren eingetragenen Sitz, ihren Hauptsitz oder 
ihre ständige Niederlassung in einem Mitgliedstaat hat; 

20. „Registrier- und Identifizierungsnummer für Wirtschaftsbeteiligte“ 
(Economic Operators Registration and Identification number; 
EORI-Nummer) die Nummer, die die Zollbehörde bei Abschluss 
der Registrierung für Zollzwecke gemäß Artikel 9 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013 vergeben hat; 

21. „direkte Emissionen“ Emissionen aus den Herstellungsverfahren für 
Waren, einschließlich der Emissionen aus der Erzeugung von wäh­
rend der Warenherstellung verbrauchter Wärme und Kälte, un­
abhängig vom Ort der Wärme- oder Kälteerzeugung; 

22. „graue Emissionen“ direkte Emissionen, die bei der Warenherstel­
lung freigesetzt werden, und indirekte Emissionen aus der Erzeu­
gung von während der Warenherstellung verbrauchtem Strom, die 
nach den in Anhang IV festgelegten und in den gemäß Artikel 7 
Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakten näher beschriebenen 
Verfahren berechnet werden; 

23. „Tonne CO 2 e“ eine metrische Tonne CO 2 , oder eine Menge von 
jedem anderen in Anhang I aufgeführten Treibhausgas mit äquiva­
lentem Erderwärmungspotenzial; 

24. „CBAM-Zertifikat“ ein Zertifikat in elektronischem Format, das 
einer Tonne CO 2 e an mit einer Ware verbundenen grauen Emis­
sionen entspricht; 

25. „Abgabe“ die Verrechnung von CBAM-Zertifikaten mit den grauen 
Emissionen, die mit eingeführten Waren verbunden sind und ange­
meldet wurden bzw. hätten angemeldet werden müssen; 

▼B
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26. „Herstellungsverfahren“ die chemischen und physikalischen Verfah­
ren, die zur Herstellung von Waren in einer Anlage durchgeführt 
werden; 

27. „Standardwert“ einen Wert, der auf der Grundlage von Sekundär­
daten berechnet oder abgeleitet wird, die den grauen Emissionen 
von Waren entsprechen; 

28. „tatsächliche Emissionen“ die Emissionen, die auf der Grundlage 
von Primärdaten aus den Verfahren zur Warenherstellung berechnet 
werden, und die Emissionen aus der Erzeugung von während dieser 
Verfahren verbrauchtem Strom, die nach den in Anhang IV fest­
gelegten Verfahren bestimmt werden; 

29. „CO 2 -Preis“ den Geldbetrag, der in einem Drittland im Rahmen 
eines Systems zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen in Form einer 
Steuer, Abgabe oder Gebühr oder in Form von Emissionszertifika­
ten im Rahmen eines Systems für den Handel mit Treibhausgas­
emissionszertifikaten gezahlt wird, berechnet auf der Grundlage von 
Treibhausgasen, die unter eine solche Maßnahme fallen und wäh­
rend der Warenherstellung freigesetzt werden; 

30. „Anlage“ eine ortsfeste technische Einheit, in der ein Herstellungs­
verfahren durchgeführt wird; 

▼M1 
31. „Betreiber“ eine Person, die eine Anlage in einem Drittland betreibt 

oder kontrolliert, einschließlich einer Muttergesellschaft, die eine 
Anlage in einem Drittland kontrolliert; 

▼B 
32. „nationale Akkreditierungsstelle“ eine nationale Akkreditierungs­

stelle, die von den einzelnen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Ab­
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 benannt wird; 

33. „EU-EHS-Zertifikat“ ein Zertifikat im Sinne des Artikels 3 Buch­
stabe a der Richtlinie 2003/87/EG in Bezug auf die in Anhang I 
jener Richtlinie aufgelisteten Tätigkeiten, ausgenommen Luftver­
kehrstätigkeiten; 

34. „indirekte Emissionen“ Emissionen aus der Erzeugung von während 
der Warenherstellung verbrauchtem Strom, unabhängig vom Ort der 
Stromerzeugung. 

KAPITEL II 

PFLICHTEN UND RECHTE DER ZUGELASSENEN 
CBAM-ANMELDER 

Artikel 4 

Einfuhr von Waren 

Waren dürfen nur von einem zugelassenen CBAM-Anmelder in das 
Zollgebiet der Union eingeführt werden. 

▼B
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Artikel 5 

Antrag auf Zulassung 

▼M1 
(1) Jeder in einem Mitgliedstaat niedergelassene Einführer hat vor 
der Einfuhr von Waren in das Zollgebiet der Union den Status eines 
zugelassenen CBAM-Anmelders zu beantragen (im Folgenden „Antrag 
auf Zulassung“). 

(1a) Ein indirekter Zollvertreter hat vor der Einfuhr von Waren in das 
Zollgebiet der Union den Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders 
zu erlangen. Ein indirekter Zollvertreter fungiert als zugelassener 
CBAM-Anmelder, wenn dieser indirekte Zollvertreter von einem Ein­
führer gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 benannt 
wird und sich bereit erklärt, als zugelassener CBAM-Anmelder zu fun­
gieren, unabhängig davon, ob der Einführer nach Artikel 2a der vor­
liegenden Verordnung von den Verpflichtungen aus der vorliegenden 
Verordnung befreit ist. 

(1b) Findet Artikel 2a Anwendung, so stellt der Einführer den Zu­
lassungsantrag in denjenigen Fällen, in denen dieser Einführer davon 
ausgeht, dass er den massenbasierten Schwellenwert überschreiten wird. 

(2) Ist der Einführer nicht in einem Mitgliedstaat niedergelassen, so 
hat der indirekte Zollvertreter den Status eines zugelassenen 
CBAM-Anmelders zu erlangen, unabhängig davon, ob der Einführer 
nach Artikel 2a von den Verpflichtungen aus dieser Verordnung befreit 
ist. 

(2a) Handelt ein indirekter Zollvertreter als zugelassener 
CBAM-Anmelder auf Rechnung eines Einführers, so unterliegt der in­
direkte Zollvertreter in Bezug auf die von diesem indirekten Zollver­
treter auf Rechnung des Einführers eingeführten Waren den Verpflich­
tungen, die gemäß dieser Verordnung für diesen Einführer gelten. 

▼B 
(3) Der Antrag auf Zulassung wird über das gemäß Artikel 14 einge­
richtete CBAM-Register eingereicht. 

(4) Abweichend von Absatz 1 gilt im Falle der Vergabe der Über­
tragungskapazität für die Einfuhr von Strom im Wege der expliziten 
Kapazitätsvergabe die Person, an die die Kapazität für die Einfuhr ver­
geben wurde und die diese Einfuhrkapazität nominiert, für die Zwecke 
dieser Verordnung als zugelassener CBAM-Anmelder in dem Mitglied­
staat, in dem sie die Stromeinfuhr in der Zollanmeldung deklariert. 
Einfuhren müssen pro Grenze über Zeiträume von höchstens einer 
Stunde gemessen werden, und innerhalb desselben Zeitraums ist kein 
Abzug für Ausfuhr oder Transit möglich. 

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Zollanmeldung 
abgegeben wurde, registriert die Person im CBAM-Register. 

(5) Der Antrag auf Zulassung muss die folgenden Angaben zum 
Antragsteller enthalten: 

a) Name, Anschrift und Kontaktangaben; 

b) EORI-Nummer; 

c) in der Union ausgeübte Hauptgeschäftstätigkeit; 

▼B
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d) Bescheinigung der Steuerbehörde in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Antragsteller niedergelassen ist, darüber, dass gegen den Antrag­
steller keine Einziehungsanordnung wegen Steuerschulden in sei­
nem Land anhängig ist; 

e) ehrenwörtliche Erklärung darüber, dass der Antragsteller in den fünf 
Jahren vor dem Jahr der Antragstellung an keinen schwerwiegenden 
oder wiederholten Verstößen gegen die zoll- und steuerrechtlichen 
Vorschriften oder die Marktmissbrauchsregeln beteiligt war und 
keine schweren Straftaten im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit be­
gangen hat; 

f) Angaben, die erforderlich sind, um die finanzielle und operative 
Leistungsfähigkeit des Antragstellers zur Erfüllung der Pflichten 
gemäß der vorliegenden Verordnung nachzuweisen, und, falls die 
zuständige Behörde nach Maßgabe einer Risikobewertung so ent­
scheidet, Belege für diese Angaben wie z. B. die Gewinn- und 
Verlustrechnung und die Bilanz der — bis zu drei — letzten abge­
schlossenen Rechnungsjahre; 

▼M1 
g) geschätzte Einfuhrmenge von Waren in das Zollgebiet der Union 

nach Warenart und Informationen über die Einfuhrmitgliedstaaten 
für das Kalenderjahr der Antragstellung und das darauffolgende 
Kalenderjahr; 

ga) die Nummer des Zertifikats des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten 
(AEO-Zertifikat), sofern dem Antragsteller der Status eines zugelas­
senen CBAM-Anmelders erteilt wurde, gemäß Artikel 38 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▼B 
h) Namen und Kontaktangaben der Personen, in deren Namen der 

Antragsteller handelt, falls zutreffend. 

(6) Der Antragsteller kann seinen Antrag jederzeit zurückziehen. 

(7) Der zugelassene CBAM-Anmelder unterrichtet die zuständige Be­
hörde über das CBAM-Register unverzüglich über alle Änderungen an 
den gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels gemachten Angaben, die 
aufgetreten sind, nachdem die Entscheidung, den Status des zugelasse­
nen CBAM-Anmelders gemäß Artikel 17 zu gewähren, getroffen wurde, 
die diese Entscheidung oder den Inhalt der mit dieser Entscheidung 
erteilten Zulassung beeinflussen könnten. 

▼M1 
(7a) Ein zugelassener CBAM-Anmelder kann eine Person mit der 
Vorlage von CBAM-Erklärungen gemäß Artikel 6 beauftragen, die 
auf Rechnung und im Namen dieses zugelassenen CBAM-Anmelders 
handelt. Der zugelassene CBAM-Anmelder bleibt für die Einhaltung der 
gemäß dieser Verordnung für ihn geltenden Verpflichtungen 
verantwortlich. 

▼B 
(8) Die Kommission ist befugt, Durchführungsrechtsakte in Bezug 
auf die Kommunikation zwischen dem Antragsteller, der zuständigen 
Behörde und der Kommission, das einheitliche Standardformat des An­
trags auf eine Zulassung und die Verfahren zur Übermittlung eines 
derartigen Antrags über das CBAM-Register, auf die von den zuständi­
gen Behörden bei der Bearbeitung von Zulassungsanträgen gemäß Ab­
satz 1 des vorliegenden Artikels zu beachtenden Fristen und Verfahren 
sowie auf die Vorschriften über die Identifizierung der zugelassenen 
CBAM-Anmelder durch die zuständigen Behörden für die Einfuhr 
von Strom zu erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 29 Absatz 2 erlassen. 

▼B
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Artikel 6 

CBAM-Erklärung 

▼M1 
(1) Jeder zugelassene CBAM-Anmelder nutzt das in Artikel 14 ge­
nannte CBAM-Register, um bis zum 30. September jedes Jahres, und 
zum ersten Mal im Jahr 2027 für das Jahr 2026, eine CBAM-Erklärung 
für das vorangegangene Kalenderjahr vorzulegen. 

(2) Die CBAM-Erklärung muss folgende Angaben enthalten: 

a) die Gesamtmenge jeder im vorangegangenen Kalenderjahr eingeführ­
ten Warenart, ausgedrückt in Megawattstunden bei Strom und in 
Tonnen bei anderen Waren, einschließlich der eingeführten Waren 
unterhalb des massenbasierten Schwellenwerts; 

b) die gesamten grauen Emissionen der unter Buchstabe a genannten 
Waren in Tonnen CO 2 e-Emissionen pro Megawattstunde Strom oder, 
bei anderen Waren, in Tonnen CO 2 e-Emissionen pro Tonne der 
jeweiligen Warenart, berechnet gemäß Artikel 7 und — bei Ermitt­
lung der grauen Emissionen auf Grundlage der tatsächlichen Emis­
sionen — überprüft gemäß Artikel 8; 

c) die Gesamtzahl der den gesamten grauen Emissionen gemäß Buch­
stabe b entsprechenden CBAM-Zertifikate, die abgegeben werden 
müssen, nach Minderung aufgrund des in einem Drittland gezahlten 
CO 2 -Preises gemäß Artikel 9 und nach der Anpassung, die erforder­
lich ist, um dem Umfang, in dem EU-EHS-Zertifikate gemäß Arti­
kel 31 kostenlos zugeteilt werden, Rechnung zu tragen; 

d) gegebenenfalls Kopien der vom akkreditierten Prüfer im Einklang 
mit Artikel 8 und Anhang VI erstellten Prüfberichte. 

▼B 
(3) Werden in einem Verfahren der aktiven Veredelung entstandene 
Veredelungserzeugnisse gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 eingeführt, gibt der zugelassene CBAM-Anmelder in 
der CBAM-Erklärung die grauen Emissionen der Erzeugnisse an, die 
in die aktive Veredelung überführt wurden und zu den eingeführten 
Veredelungserzeugnissen geführt haben, auch wenn es sich bei den 
Veredelungserzeugnisse nicht um in Anhang I der vorliegenden Ver­
ordnung aufgeführte Güter handelt. Dieser Absatz gilt auch, wenn es 
sich bei den in der aktiven Veredelung entstandenen Veredelungs­
erzeugnissen um Rückwaren im Sinne des Artikels 205 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013 handelt. 

(4) Handelt es sich bei den in Anhang I der vorliegenden Verord­
nung aufgeführten eingeführten Waren um in einer passiven Veredelung 
entstandene Veredelungserzeugnisse gemäß Artikel 259 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013, gibt der zugelassene CBAM-Anmelder in 
der CBAM-Erklärung nur die Emissionen des außerhalb des Zollgebiets 
der Union vorgenommenen Veredelungsvorgangs an. 

▼B
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(5) Handelt es sich bei den eingeführten Waren um Rückwaren ge­
mäß Artikel 203 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, gibt der zugelas­
sene CBAM-Anmelder in der CBAM-Erklärung separat „Null“ für die 
gesamten grauen Emissionen an, die diesen Waren entsprechen. 

▼M1 
(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte in Bezug auf das Standardformat der CBAM-Erklärung zu 
erlassen, einschließlich detaillierter Angaben für jede Anlage und jedes 
Ursprungsland oder andere Drittland und jede zu meldende Warenart, 
mit der die Gesamtangaben gemäß Absatz 2 untermauert werden, ins­
besondere hinsichtlich der grauen Emissionen, des gezahlten CO 2 -Prei­
ses, des Standard-CO 2 -Preises für die Zwecke von Artikel 9 Absatz 4, 
in Bezug auf das Verfahren zur Einreichung der CBAM-Erklärung über 
das CBAM-Register sowie in Bezug auf die Modalitäten für die Abgabe 
der in Absatz 2 Buchstabe c genannten CBAM-Zertifikate gemäß Ar­
tikel 22 Absatz 1, insbesondere hinsichtlich des Verfahrens und der 
Auswahl der abzugebenden Zertifikate durch den zugelassenen 
CBAM-Anmelder. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 29 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼B 

Artikel 7 

Berechnung der grauen Emissionen 

(1) Mit Waren verbundene graue Emissionen werden nach den Ver­
fahren gemäß Anhang IV berechnet. Für die in Anhang II aufgeführten 
Waren werden nur die direkten Emissionen berechnet und berücksich­
tigt. 

▼M1 
(2) Die mit anderen Waren als Strom verbundenen grauen Emissio­
nen werden wie folgt ermittelt: 

a) auf der Grundlage der tatsächlichen Emissionen nach den Verfahren 
gemäß Anhang IV Nummern 2 und 3 oder 

b) durch Bezugnahme auf Standardwerte nach den Verfahren gemäß 
Anhang IV Nummer 4.1. 

▼B 
(3) Mit eingeführtem Strom verbundene graue Emissionen werden 
anhand von Standardwerten nach dem Verfahren gemäß Anhang IV 
Nummer 4.2 ermittelt, es sei denn, der zugelassene CBAM-Anmelder 
weist nach, dass die in Anhang IV Nummer 5 aufgelisteten Kriterien für 
eine Ermittlung der grauen Emissionen auf der Grundlage der tatsäch­
lichen Emissionen erfüllt sind. 

(4) Graue indirekte Emissionen werden nach der in Anhang IV Num­
mer 4.3 beschriebenen und in den gemäß Absatz 7 des vorliegenden 
Artikels erlassenen Durchführungsrechtsakten weiter spezifizierten Me­
thode berechnet, es sei denn, der zugelassene CBAM-Anmelder weist 
nach, dass die in Anhang IV Nummer 6 aufgeführten Kriterien die 
Ermittlung der grauen Emissionen auf der Grundlage der tatsächlichen 
Emissionen erfüllt sind. 

▼B
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(5) Der zugelassene CBAM-Anmelder führt im Einklang mit den 
Anforderungen gemäß Anhang V Aufzeichnungen über die zur Berech­
nung der grauen Emissionen erforderlichen Informationen. Diese Auf­
zeichnungen müssen ausreichend detailliert sein, damit gemäß Artikel 18 
akkreditierte Prüfer erforderlichenfalls die grauen Emissionen gemäß 
Artikel 8 und Anhang VI prüfen können und damit die Kommission 
und die zuständige Behörde die CBAM-Erklärung gemäß Artikel 19 
Absatz 2 überprüfen können. 

▼B 
(6) Der zugelassene CBAM-Anmelder bewahrt die in Absatz 5 ge­
nannten Aufzeichnungen der Informationen, einschließlich des Berichts 
des Prüfers, bis zum Ende des vierten Jahres nach dem Jahr auf, in dem 
die CBAM-Erklärung vorgelegt wurde oder hätte vorgelegt werden 
müssen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte zu erlassen, die Folgendes betreffen: 

▼M1 
a) die Anwendung der Elemente der in Anhang IV beschriebenen Be­

rechnungsverfahren, einschließlich der Festlegung von Systemgren­
zen von Herstellungsverfahren, die mit den vom EU-EHS abgedeck­
ten Elementen der Berechnungsverfahren in Einklang stehen, und 
relevanten Vormaterialien (Vorläuferstoffen), Emissionsfaktoren, an­
lagenspezifischen Werten tatsächlicher Emissionen und Standardwer­
ten sowie ihrer jeweiligen Anwendung auf einzelne Waren, sowie 
der Festlegung von Verfahren, durch die die Zuverlässigkeit der 
Daten gewährleistet wird, auf deren Grundlage die Standardwerte 
ermittelt werden, einschließlich des Detaillierungsgrads der Daten 
und einschließlich einer genaueren Festlegung, welche Waren als 
„einfache Waren“ beziehungsweise „komplexe Waren“ im Sinne 
von Anhang IV Nummer 1 einzustufen sind. In diesen Durchfüh­
rungsrechtsakten sind auch die Elemente festzulegen, anhand deren 
nachgewiesen wird, dass die in Anhang IV Nummern 5 und 6 auf­
geführten Kriterien, die erforderlich sind, um die Verwendung der 
tatsächlichen Emissionen für eingeführten Strom und für den bei der 
Herstellung von Waren verbrauchten Strom für die Zwecke der Ab­
sätze 2, 3 und 4 zu rechtfertigen, erfüllt sind; und 

▼B 
b) die Anwendung der Elemente der Berechnungsverfahren gemäß Ab­

satz 4 im Einklang mit Anhang IV Nummer 4.3. 

Sofern objektiv gerechtfertigt, wird mit den in Unterabsatz 1 genannten 
Durchführungsrechtsakten die Möglichkeit vorgesehen, Standardwerte 
an bestimmte Gegenden, Gebiete und Länder anzupassen, um spezi­
fischen objektiven Faktoren, die Auswirkungen auf die Emissionen ha­
ben, wie vorherrschende Energiequelle oder Industrieprozesse, Rech­
nung zu tragen. Diese Durchführungsrechtsakte basieren auf geltenden 
Rechtsvorschriften über die Überwachung und Prüfung von Emissionen 
und Tätigkeitsdaten für unter die Richtlinie 2003/87/EG fallende Anla­
gen, insbesondere der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der 
Kommission ( 1 ), der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 und 
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission ( 2 ). Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 

( 1 ) Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezem­
ber 2018 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treib­
hausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 
der Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1). 

( 2 ) Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 
2018 zur Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung 
der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 59 
vom 27.2.2019, S. 8).



 

02023R0956 — DE — 20.10.2025 — 001.002 — 15 

Artikel 8 

Prüfung grauer Emissionen 

▼M1 
(1) Werden die grauen Emissionen auf der Grundlage der tatsäch­
lichen Emissionen ermittelt, so sorgt der zugelassene CBAM-Anmelder 
dafür, dass die in der CBAM-Erklärung gemäß Artikel 6 angegebenen 
gesamten grauen Emissionen von einem gemäß Artikel 18 akkreditierten 
Prüfer auf der Grundlage der in Anhang VI angegebenen Prüfungs­
grundsätze geprüft werden. 

▼B 
(2) In Bezug auf graue Emissionen, die mit in gemäß Artikel 10 
registrierten Anlagen in einem Drittland hergestellten Waren verbunden 
sind, steht es dem zugelassenen CBAM-Anmelder frei, geprüfte Infor­
mationen, die gemäß Artikel 10 Absatz 7 an ihn weitergegeben wurden, 
heranzuziehen, um der Verpflichtung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels nachzukommen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte zur Anwendung der in Anhang VI festgelegten Prüfungs­
grundsätze in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

a) die Möglichkeit, den Prüfer, in hinreichend begründeten Fällen und 
ohne, dass eine zuverlässige Schätzung der grauen Emissionen ge­
fährdet wird, von der Pflicht zum Besuch der Anlagen, in der ein­
schlägige Waren hergestellt werden, auszunehmen; 

b) die Bestimmung von Schwellenwerten für die Entscheidung, ob 
Falschangaben oder Verstöße wesentlich sind, und 

c) die für den Prüfbericht erforderlichen unterstützenden Unterlagen, 
einschließlich des entsprechenden Formats. 

Beim Erlass der Durchführungsrechtsakte gemäß Unterabsatz 1 bemüht 
sich die Kommission um Gleichwertigkeit und Kohärenz mit den in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 festgelegten Verfahren. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 Ab­
satz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 

Artikel 9 

In einem Drittland gezahlter CO 2 -Preis 

(1) Wenn die grauen Emissionen auf der Grundlage der tatsächlichen 
Emissionen ermittelt werden, kann ein zugelassener CBAM-Anmelder 
in der CBAM-Erklärung eine Verringerung der Anzahl der abzugeben­
den CBAM-Zertifikate geltend machen, sodass dem in einem Drittland 
für die angegebenen grauen Emissionen gezahlten CO 2 -Preis Rechnung 
getragen wird. Die Verringerung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn der CO 2 -Preis in einem Drittland tatsächlich gezahlt 
wurde. In diesem Fall werden jede verfügbare Erstattung und jede an­
dere verfügbare Form von Ausgleich in dem betreffenden Land berück­
sichtigt, die bzw. der zu einer Verringerung des CO 2 -Preises geführt 
hätte. 

▼B
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(2) Der zugelassene CBAM-Anmelder bewahrt die Unterlagen auf, 
die benötigt werden, um nachzuweisen, dass auf die angegebenen 
grauen Emissionen in einem Drittland ein CO 2 -Preis angewandt und 
dieser wie in Absatz 1 dargelegt tatsächlich entrichtet wurde. Der zu­
gelassene CBAM-Anmelder bewahrt insbesondere Nachweise über ver­
fügbare Erstattungen oder jede andere verfügbare Form von Ausgleich 
auf, insbesondere Bezugnahmen auf die einschlägigen Rechtsvorschrif­
ten dieses Landes. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen 
sind von einer Person zu bescheinigen, die von dem zugelassenen 
CBAM-Anmelder und den Behörden des Drittlands unabhängig ist. 
Aus den Unterlagen müssen der Name und die Kontaktdaten dieser 
unabhängigen Person hervorgehen. Der zugelassene CBAM-Anmelder 
bewahrt auch die Nachweise darüber auf, dass dieser CO 2 -Preis tatsäch­
lich entrichtet wurde. 

(3) Der zugelassene CBAM-Anmelder bewahrt die in Absatz 2 ge­
nannten Aufzeichnungen bis zum Ende des vierten Jahres nach dem 
Jahr auf, in dem die CBAM-Erklärung vorgelegt wurde oder hätte vor­
gelegt werden müssen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 3 kann ein zugelassener 
CBAM-Anmelder in der CBAM-Erklärung eine Verringerung der An­
zahl der abzugebenden CBAM-Zertifikate beantragen, um den für die 
angegebenen grauen Emissionen entrichteten CO 2 -Preis unter Zugrun­
delegung der jährlichen Standard-CO 2 -Preise zu berücksichtigen. In die­
sem Fall werden jede verfügbare Erstattung und jede andere verfügbare 
Form von Ausgleich in dem betreffenden Land berücksichtigt, die bzw. 
der zu einer Verringerung dieses Standard-CO 2 -Preises geführt hätte. 
Die Verringerung kann nur dann geltend gemacht werden, wenn in 
den im Drittland geltenden Vorschriften ein CO 2 -Preis festgelegt wurde 
und für dieses Drittland, auch auf konservativer Basis, ein jährlicher 
Standard-CO 2 -Preis ermittelt werden kann. Werden die grauen Emissio­
nen auf der Grundlage von Standardwerten ermittelt, so kann eine Ver­
ringerung nur unter Bezugnahme auf die jährlichen Standard-CO 2 -Preise 
in Anspruch genommen werden. 

Ab 2027 kann die Kommission für Drittländer, in denen Vorschriften 
für CO 2 -Bepreisung in Kraft sind, den Standard-CO 2 -Preis für diese 
Drittländer bestimmen und die entsprechenden Informationen in dem 
in Artikel 14 genannten CBAM-Register für diese Drittländer zur Ver­
fügung stellen sowie die zugrunde liegende Methode veröffentlichen. Zu 
diesem Zweck stützt sich die Kommission auf die besten verfügbaren 
Daten aus zuverlässigen, öffentlich zugänglichen Informationen sowie 
auf Informationen, die von diesen Drittländern bereitgestellt werden. Die 
Kommission berücksichtigt jede verfügbare Erstattung und jede andere 
verfügbare Form von Ausgleich in dem betreffenden Drittland, die bzw. 
der zu einer Verringerung dieses Standard-CO 2 -Preises geführt hätte. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte in Bezug auf die Umwandlung des gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels tatsächlich gezahlten jährlichen durchschnittlichen 
CO 2 -Preises und der jährlichen Standard-CO 2 -Preise nach Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels in eine entsprechende Verringerung der Anzahl 
der abzugebenden CBAM-Zertifikate zu erlassen. Diese Rechtsakte re­
geln auch die Umwandlung des in ausländischer Währung ausgedrück­
ten CO 2 -Preises in Euro zum Jahresdurchschnittswechselkurs, die erfor­
derlichen Nachweise der tatsächlichen Zahlung des CO 2 -Preises, Bei­
spiele relevanter Erstattungen oder anderer Formen von Ausgleich ge­
mäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels, die Qualifikationen der un­
abhängigen Person gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels und die 
Bedingungen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit dieser Person. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 Ab­
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1
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Artikel 10 

Registrierung von Betreibern und Anlagen in Drittländern 

(1) Die Kommission registriert auf Ersuchen eines Betreibers einer in 
einem Drittland befindlichen Anlage die Angaben zu diesem Betreiber 
und zu seiner Anlage in dem in Artikel 14 genannten CBAM-Register. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Antrag auf Registrierung muss die 
folgenden Angaben enthalten, die bei der Registrierung in das 
CBAM-Register aufgenommen werden: 

a) Name, Anschrift, nationale Registrierungsnummer des Unternehmens 
bzw. der Tätigkeit und Kontaktdaten des Betreibers sowie gegebe­
nenfalls seiner beherrschenden Einheiten, einschließlich der Mutter­
gesellschaft dieses Betreibers, zusammen mit den Belegen; 

b) den Standort jeder Anlage, einschließlich der vollständigen Anschrift 
und der geografischen Längen- und Breitengradkoordinaten mit 
sechs Dezimalstellen; 

c) die Hauptgeschäftstätigkeit der Anlage. 

(3) Die Kommission übermittelt dem Betreiber eine Mitteilung über 
die Registrierung im CBAM-Register. Die Registrierung ist für die 
Dauer von fünf Jahren nach dem Datum der an den Betreiber der 
Anlage ergangenen Mitteilung über die Registrierung gültig. 

(4) Der Betreiber unterrichtet die Kommission unverzüglich über alle 
Änderungen der in Absatz 2 genannten Angaben, die nach der Regis­
trierung eintreten, und die Kommission aktualisiert die entsprechenden 
Angaben im CBAM-Register. 

(5) Der Betreiber 

a) ermittelt die nach den Verfahren in Anhang IV berechneten grauen 
Emissionen nach Art der Waren, die in der in Absatz 1 genannten 
Anlage hergestellt werden; 

b) trägt dafür Sorge, dass die unter Buchstabe a genannten grauen 
Emissionen im Einklang mit den in Anhang VI festgelegten Prü­
fungsgrundsätzen von einem gemäß Artikel 18 akkreditierten Prüfer 
geprüft werden; 

c) bewahrt eine Kopie des Prüfberichts sowie Aufzeichnungen der zur 
Berechnung der mit Waren verbundenen grauen Emissionen gemäß 
den Anforderungen in Anhang V erforderlichen Informationen für 
einen Zeitraum von vier Jahren nach Durchführung der Prüfung auf, 
sowie gegebenenfalls eine Kopie der Unterlagen, die erforderlich 
sind, um nachzuweisen, dass auf die angegebenen grauen Emissio­
nen in einem Drittland ein CO 2 -Preis angewandt wurde, der tatsäch­
lich gezahlt wurde, bis zum Ende des vierten Jahres nach dem Jahr, 
in dem die unabhängige Person die in diesen Unterlagen enthaltenen 
Informationen gemäß Artikel 9 Absatz 2 bescheinigt hat; 

▼M1
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d) ermittelt gegebenenfalls den in einem Drittland gemäß Artikel 9 ge­
zahlten CO 2 -Preis und lädt die entsprechenden Belege und Nach­
weise hoch. 

(6) Die in Absatz 5 Buchstabe c genannten Aufzeichnungen müssen 
hinreichend detailliert sein, um die Prüfung der grauen Emissionen 
gemäß Artikel 8 und Anhang VI und eine Überprüfung der 
CBAM-Erklärung im Einklang mit Artikel 19 zu ermöglichen, die 
von einem zugelassenen CBAM-Anmelder abgegeben wurde, an den 
die einschlägigen Informationen gemäß Absatz 7 weitergegeben wurden. 

(7) Ein Betreiber kann die in Absatz 5 genannten Informationen über 
die Prüfung grauer Emissionen und den in einem Drittland gezahlten 
CO 2 -Preis an einen zugelassenen CBAM-Anmelder weitergeben. Der 
zugelassene CBAM-Anmelder ist berechtigt, diese weitergegebenen In­
formationen zu nutzen, um seiner Verpflichtung nach Artikel 8 
nachzukommen. 

(8) Der Betreiber kann jederzeit die Streichung seiner Registrierung 
aus dem CBAM-Register beantragen. Die Kommission streicht auf ei­
nen solchen Antrag und nach Unterrichtung der zuständigen Behörden 
die Registrierung dieses Betreibers und seiner Anlage aus dem 
CBAM-Register, sofern die betreffenden Informationen nicht für die 
Überprüfung eingereichter CBAM-Erklärungen erforderlich sind. Die 
Kommission kann, nachdem sie dem betreffenden Betreiber Gelegenheit 
gegeben hat, gehört zu werden, und nach Rücksprache mit den jeweils 
zuständigen Behörden auch die Informationen aus dem Register strei­
chen, wenn die Kommission feststellt, dass die Angaben zu diesem 
Betreiber nicht mehr zutreffend sind. Die Kommission setzt die zustän­
digen Behörden über eine solche Streichung in Kenntnis. 

Artikel 10a 

Registrierung akkreditierter Prüfer 

(1) Wird eine Akkreditierung gemäß Artikel 18 erteilt, so reicht der 
Prüfer bei der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die na­
tionale Akkreditierungsstelle niedergelassen ist, einen Antrag auf Regis­
trierung im CBAM-Register ein. Der Prüfer stellt einen Antrag auf 
Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die 
Akkreditierung erteilt wurde, allerdings nicht vor dem 1. September 
2026. Die zuständige Behörde registriert die Angaben über den akkre­
ditierten Prüfer im CBAM-Register. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Antrag auf Registrierung in das 
CBAM-Register muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

a) Name und eindeutige Akkreditierungsidentifizierung des Prüfers; 

b) alle für CBAM relevanten Geltungsbereiche der Akkreditierung; 

c) das Land, in dem der Prüfer niedergelassen ist; 

d) das Datum des Inkrafttretens der Akkreditierung und das Enddatum 
der für das CBAM relevanten Akkreditierungszertifikate; 

e) jedwede Angaben über administrative Maßnahmen, die dem Prüfer 
auferlegt wurden und für das CBAM relevant sind; 

f) Kopie des für das CBAM relevanten Akkreditierungszertifikats. 

▼C2 
Die Angaben nach Unterabsatz 1 werden bei der Registrierung des 
Prüfers in das CBAM-Register aufgenommen. 

▼M1
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(3) Die zuständige Behörde übermittelt dem Prüfer eine Mitteilung 
über die Registrierung im CBAM-Register. Die zuständige Behörde 
setzt durch das CBAM-Register außerdem die Kommission und die 
anderen zuständigen Behörden über die Registrierung in Kenntnis. 

(4) Der Prüfer unterrichtet die zuständige Behörde über alle Ände­
rungen der in Absatz 2 genannten Angaben, die nach der Registrierung 
in das CBAM-Register eintreten. Die zuständige Behörde stellt sicher, 
dass das CBAM-Register entsprechend aktualisiert wird. 

(5) Für die Zwecke des Artikels 10 Absatz 5 Buchstabe b verwendet 
der Prüfer das CBAM-Register, um die grauen Emissionen zu über­
prüfen. 

(6) Die zuständige Behörde streicht einen Prüfer aus dem 
CBAM-Register, wenn dieser Prüfer nicht mehr gemäß Artikel 18 ak­
kreditiert ist oder wenn er seiner Verpflichtung gemäß Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels nicht nachgekommen ist. Die zuständige Behörde 
setzt die Kommission und die anderen zuständigen Behörden über die 
Streichung aus dem Register in Kenntnis. Die zuständige Behörde löscht 
die Angaben über diesen akkreditierten Prüfer aus dem CBAM-Register, 
sofern diese Angaben nicht für die Überprüfung der vorgelegten 
CBAM-Erklärungen erforderlich sind. 

▼B 

KAPITEL III 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

Artikel 11 

Zuständige Behörden 

(1) ►M1 Jeder Mitgliedstaat benennt die für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser Verordnung 
zuständige Behörde, unterrichtet die Kommission hierüber und stellt 
sicher, dass die zuständige Beörde mit allen notwendigen Befugnissen 
ausgestattet wird, um diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu 
erfüllen. ◄ 

Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten ein Verzeichnis der zustän­
digen Behörden zur Verfügung und veröffentlicht diese Information im 
Amtsblatt der Europäischen Union und stellt diese Information im 
CBAM-Register zur Verfügung. 

(2) Die zuständigen Behörden tauschen untereinander alle Informa­
tionen aus, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwort­
lichkeiten im Rahmen dieser Verordnung wesentlich oder von Belang 
sind. 

▼M1 
(3) Für die Zwecke des Berichts gemäß Artikel 30 Absatz 6 über­
mitteln die zuständigen Behörden auf Ersuchen der Kommission und 
auf der Grundlage des Fragebogens einschlägige Informationen über die 
Durchführung dieser Verordnung. 

▼M1
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Artikel 12 

Kommission 

Zusätzlich zu den übrigen im Rahmen dieser Verordnung von ihr wahr­
genommenen Aufgaben unterstützt die Kommission die zuständigen 
Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortlich­
keiten im Rahmen dieser Verordnung und koordiniert deren Tätigkeiten, 
indem sie den Austausch von sowie die Herausgabe von Leitlinien zu 
bewährten Verfahren innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Verord­
nung unterstützt sowie einen angemessenen Informationsaustausch und 
eine angemessene Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 
sowie zwischen den zuständigen Behörden und der Kommission fördert. 

Artikel 13 

Geheimhaltungspflicht und Weitergabe von Informationen 

(1) Alle von der zuständigen Behörde oder der Kommission im Zuge 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhobenen Informationen, die ihrer 
Natur nach vertraulich sind oder auf vertraulicher Basis übermittelt 
werden, fallen unter die Geheimhaltungspflicht. Diese Informationen 
dürfen von der zuständigen Behörde oder der Kommission nicht ohne 
ausdrückliche vorherige Zustimmung der Person oder Behörde, die sie 
übermittelt hat, oder gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht weiter­
gegeben werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden und 
die Kommission diese Informationen untereinander sowie an die Zoll­
behörden, die für verwaltungs- oder strafrechtliche Sanktionen verant­
wortlichen Behörden und die Europäische Staatsanwaltschaft weiterge­
ben, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Personen ihre Verpflich­
tungen nach dieser Verordnung erfüllen und die Zollvorschriften zur 
Anwendung kommen. Die weitergegebenen Informationen fallen unter 
die Geheimhaltungspflicht und dürfen keiner anderen Person oder Be­
hörde weitergegeben werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund von 
Unionsrecht oder nationalem Recht. 

Artikel 14 

CBAM-Register 

(1) Die Kommission richtet ein CBAM-Register der zugelassenen 
CBAM-Anmelder in Form einer standardisierten elektronischen Daten­
bank ein, das die Daten zu den CBAM-Zertifikaten dieser zugelassenen 
CBAM-Anmelder enthält. Sie stellt die im CBAM-Register gespeicher­
ten Daten den Zollbehörden und den zuständigen Behörden automatisch 
und in Echtzeit zur Verfügung. 

(2) Das CBAM-Register gemäß Absatz 1 enthält Konten mit Anga­
ben zu jedem zugelassenen CBAM-Anmelder, und zwar im Einzelnen: 

a) Name, Anschrift und Kontaktdaten des zugelassenen CBAM-Anmel­
ders; 

b) EORI-Nummer des zugelassenen CBAM-Anmelders; 

c) CBAM-Kontonummer; 

d) Kennnummer, Verkaufspreis und Datum des Verkaufs sowie Datum 
der Abgabe, des Rückkaufs bzw. der Löschung der CBAM-Zertifi­
kate für jeden zugelassenen CBAM-Anmelder. 

▼B
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(3) Das CBAM-Register enthält in einem gesonderten Abschnitt des 
Registers die Angaben zu den Betreibern und den Anlagen in Dritt­
ländern, die gemäß Artikel 10 Absatz 2 registriert sind, sowie die An­
gaben über die akkreditierten Prüfer, die gemäß Artikel 10a registriert 
sind. 

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Angaben im CBAM- 
Register sind vertraulich, mit Ausnahme der Namen, Anschriften, Re­
gistrierungsnummern des Unternehmens bzw. der Tätigkeit, Kontakt­
daten der Betreiber, Standorte von Anlagen in Drittländern sowie der 
in Artikel 10a Absatz 2 genannten Angaben über akkreditierte Prüfer. 
Ein Betreiber kann sich dafür entscheiden, seinen Namen, seine An­
schrift, die Registrierungsnummer des Unternehmens bzw. der Tätigkeit, 
seine Kontaktdaten und den Standort seiner Anlagen der Öffentlichkeit 
nicht zugänglich zu machen. Die öffentlich verfügbaren Angaben im 
CBAM-Register werden von der Kommission in einem interoperablen 
Format zugänglich gemacht. 

▼B 
(5) Für jede der in Anhang I aufgeführten Waren veröffentlicht die 
Kommission jährlich die mit den eingeführten Waren verbundenen ag­
gregierten grauen Emissionen. 

▼M1 
(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug auf 
die Infrastruktur und die spezifischen Prozesse und Verfahren des 
CBAM-Registers, einschließlich der in Artikel 15 genannten Risikoana­
lyse, der elektronischen Datenbanken, die die in den Absätzen 2 und 3 
dieses Artikels genannten Informationen enthalten, der Verfahren und 
technischen Anforderungen für die in Artikel 5 Absatz 7a genannte 
Beauftragung, der Angaben der Konten in dem in Artikel 16 genannten 
CBAM-Register, der in Artikel 20 genannten Übermittlung der Infor­
mationen zu Verkauf und Rückkauf der CBAM-Zertifikate an das 
CBAM-Register, der in Artikel 25 Absatz 3 genannten abgeglichenen 
Informationen sowie der in Artikel 25a Absatz 3 genannten Informatio­
nen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 29 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼B 

Artikel 15 

Risikoanalyse 

(1) Die Kommission führt risikobasierte Kontrollen der im CBAM- 
Register gemäß Artikel 14 verzeichneten Daten und Transaktionen 
durch, um sicherzustellen, dass keine Unregelmäßigkeiten bezüglich 
Kauf, Besitz, Abgabe, Rückkauf und Löschung der CBAM-Zertifikate 
vorliegen. 

(2) Stellt die Kommission bei den Kontrollen gemäß Absatz 1 Un­
regelmäßigkeiten fest, so unterrichtet sie die betreffenden zuständigen 
Behörden, damit weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die 
festgestellten Unregelmäßigkeiten zu beheben. 

Artikel 16 

Konten im CBAM-Register 

(1) Die Kommission weist jedem zugelassenen CBAM-Anmelder 
eine eindeutige CBAM-Kontonummer zu. 

▼M1
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(2) Jedem zugelassenen CBAM-Anmelder wird der Zugang zu sei­
nem Konto im CBAM-Register gewährt. 

(3) Die Kommission richtet das Konto ein, sobald die Zulassung 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 erteilt wurde, und setzt den zugelassenen 
CBAM-Anmelder hiervon in Kenntnis. 

(4) Wenn der zugelassene CBAM-Anmelder seine Geschäftstätigkeit 
eingestellt hat oder seine Zulassung widerrufen wurde, schließt die 
Kommission das Konto dieses zugelassenen CBAM-Anmelders, sofern 
der zugelassene CBAM-Anmelder all seinen Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung nachgekommen ist. 

Artikel 17 

Zulassung 

(1) Wird ein Antrag auf eine Zulassung gemäß Artikel 5 gestellt, so 
gewährt die zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem der An­
tragsteller niedergelassen ist, den Status eines zugelassenen CBAM-An­
melders, sofern die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
Kriterien erfüllt sind. Der Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders 
wird in allen Mitgliedstaaten anerkannt. 

▼M1 
Bevor die zuständige Behörde den Status eines zugelassenen CBAM- 
Anmelders gewährt, kann sie über das CBAM-Register die einschlägi­
gen zuständigen Behörden oder die Kommission zu der Frage konsul­
tieren, ob die in Absatz 2 festgelegten Kriterien erfüllt sind. Die Kon­
sultation darf 15 Kalendertage nicht überschreiten. 

▼B 
(2) Für die Gewährung des Status eines zugelassenen CBAM-Anmel­
ders gelten die folgenden Kriterien: 

a) Der Antragsteller war an keinen schwerwiegenden oder wiederholten 
Verstößen gegen die zoll- oder steuerrechtlichen Vorschriften, die 
Marktmissbrauchsregeln oder diese Verordnung bzw. im Rahmen 
dieser Verordnung erlassene delegierte Rechtsakte oder Durchfüh­
rungsrechtsakte beteiligt und insbesondere hat er in den fünf Jahren 
vor der Antragstellung keine schweren Straftaten im Rahmen seiner 
Geschäftstätigkeit begangen; 

b) der Antragsteller erbringt den Nachweis über seine finanzielle und 
operative Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der Pflichten gemäß die­
ser Verordnung; 

c) der Antragsteller ist in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in dem der 
Antrag gestellt wird, und 

d) dem Antragsteller wurde eine EORI-Nummer gemäß Artikel 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zugewiesen. 

(3) Wenn die zuständige Behörde feststellt, dass die in Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels aufgeführten Kriterien nicht erfüllt sind, oder 
wenn der Anmelder die in Artikel 5 Absatz 5 aufgeführten Angaben 
nicht gemacht hat, wird die Gewährung des Status eines zugelassenen 
CBAM-Anmelders verweigert. In der entsprechenden Entscheidung über 
die Verweigerung des Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders sind 
die Gründe für die Verweigerung anzuführen; die Entscheidung muss 
zudem Informationen über die Möglichkeit, einen Rechtsbehelf einzule­
gen, enthalten. 

▼B
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(4) Eine Entscheidung der zuständigen Behörde über die Gewährung 
des Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders ist im CBAM-Register 
zu registrieren und muss die folgenden Angaben enthalten: 

a) Name, Anschrift und Kontaktdaten des zugelassenen CBAM-Anmel­
ders; 

b) EORI-Nummer des zugelassenen CBAM-Anmelders; 

c) die CBAM-Kontonummer, die dem zugelassenen CBAM-Anmelder 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 zugewiesen wurde; 

d) die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels vorgeschriebene Si­
cherheit. 

▼M1 
(5) Damit die Erfüllung der Kriterien gemäß Absatz 2 Buchstabe b 
des vorliegenden Artikels gewährleistet ist, verlangt die zuständige Be­
hörde die Leistung einer Sicherheit, wenn der Antragsteller nicht in den 
zwei Geschäftsjahren vor dem Jahr, in dem der Antrag gemäß Artikel 5 
Absatz 1 gestellt wurde, durchgängig niedergelassen war. 

Die zuständige Behörde legt die Höhe dieser Sicherheitsleistung auf den 
als aggregierten Wert der Anzahl der CBAM-Zertifikate berechneten 
Betrag fest, die der zugelassene CBAM-Anmelder gemäß Artikel 22 
aufgrund der gemäß Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe g angegebenen Wa­
reneinfuhren abgeben müsste, unter Berücksichtigung der Anpassung, 
die erforderlich ist, um dem Umfang, in dem EU-EHS-Zertifikate gemäß 
Artikel 31 kostenlos zugeteilt werden, Rechnung zu tragen. Die Sicher­
heitsleistung wird als auf erstes Anfordern zahlbare Bankbürgschaft von 
einem in der Union tätigen Finanzinstitut oder als andere Form der 
Bürgschaft gestellt, die dieselbe Gewähr bietet. 

▼B 
(6) Stellt die zuständige Behörde fest, dass die geleistete Sicherheit 
die finanzielle und operative Kapazität des zugelassenen CBAM-Anmel­
ders zur Erfüllung seiner Pflichten nach der vorliegenden Verordnung 
nicht oder nicht mehr gewährleistet, so verlangt sie vom zugelassenen 
CBAM-Anmelder, zu entscheiden, ob er gemäß Absatz 5 eine zusätzli­
che Sicherheit leistet oder die ursprüngliche Sicherheit durch eine neue 
Sicherheit ersetzt. 

▼M1 
(7) Die zuständige Behörde gibt die Sicherheit unmittelbar nach dem 
30. September des zweiten Jahres frei, in dem der zugelassene CBAM- 
Anmelder CBAM-Zertifikate gemäß Artikel 22 abgegeben hat. 

(7a) Abweichend von Artikel 4 kann ein Einführer oder indirekter 
Zollvertreter, der bis zum 31. März 2026 einen Antrag gemäß Artikel 5 
gestellt hat, vorläufig weiterhin Waren einführen, bis die zuständige 
Behörde eine Entscheidung gemäß diesem Artikel trifft. 

Verweigert die zuständige Behörde die Erteilung der Zulassung gemäß 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels, so ermittelt die zuständige Behörde 
innerhalb eines Monats nach dem Datum der Entscheidung die mit den 
zwischen dem 1. Januar 2026 und dem Datum der Entscheidung einge­
führten Waren verbundenen grauen Emissionen auf der Grundlage der 
gemäß Artikel 25 Absatz 3 übermittelten Informationen und unter Be­
zugnahme auf Standardwerte gemäß den in Anhang IV festgelegten 
Methoden und auf der Grundlage anderer einschlägiger Informationen. 

▼B
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Diese derart ermittelten Emissionen werden für die Berechnung der 
Sanktionen gemäß Artikel 26 Absatz 2a verwendet. 

▼B 
(8) Die zuständige Behörde widerruft den Status eines zugelassenen 
CBAM-Anmelders, wenn 

a) der zugelassene CBAM-Anmelder einen Widerruf beantragt oder 

b) der zugelassene CBAM-Anmelder die in Absatz 2 oder 6 dieses 
Artikels genannten Kriterien nicht mehr erfüllt oder an einem 
schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen die Verpflich­
tung zur Abgabe von CBAM-Zertifikaten gemäß Artikel 22 Absatz 1 
oder gegen die Verpflichtung gemäß Artikel 22 Absatz 2, wonach 
sichergestellt werden muss, dass am Ende jedes Quartals eine aus­
reichende Anzahl an CBAM-Zertifikaten auf dem eigenen Konto im 
CBAM-Register zur Verfügung steht, beteiligt war. 

▼M1 
Bevor die zuständige Behörde den Status eines zugelassenen CBAM- 
Anmelders widerruft, räumt sie dem zugelassenen CBAM-Anmelder die 
Möglichkeit ein, angehört zu werden. Die zuständige Behörde kann die 
einschlägigen zuständigen Behörden oder die Kommission über das 
CBAM-Register zu den Bedingungen und Kriterien für den Widerruf 
konsultieren. Die Konsultation darf 15 Kalendertage nicht überschreiten. 

▼B 
Eine Entscheidung über den Widerruf umfasst die Gründe dafür und 
eine Rechtsmittelbelehrung. 

(9) Die zuständige Behörde registriert im CBAM-Register Informa­
tionen über 

a) die Antragsteller, deren Zulassungsantrag gemäß Absatz 3 abgelehnt 
wurde, und 

b) die Personen, deren Status als zugelassener CBAM-Anmelder gemäß 
Absatz 8 widerrufen wurde. 

(10) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten 
die Bedingungen für Folgendes fest: 

a) die Anwendung der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten 
Kriterien, einschließlich des Kriteriums, nicht an einem schwerwie­
genden oder wiederholten Verstoß gemäß Absatz 2 Buchstabe a be­
teiligt gewesen zu sein; 

b) die Anwendung der in den Absätzen 5, 6 und 7 des vorliegenden 
Artikels genannten Sicherheit; 

c) die Anwendung der in Absatz 8 des vorliegenden Artikels genannten 
Kriterien für einen schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß; 

d) die Folgen des in Absatz 8 des vorliegenden Artikels genannten 
Widerrufs des Status eines zugelassenen CBAM-Anmelders und 

▼M1 
e) die spezifischen Fristen, den Umfang und das Format des in den 

Absätzen 1 und 8 genannten Konsultationsverfahrens. 

▼M1
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Die in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 18 

Akkreditierung der Prüfer 

▼M1 __________ 

(2) Eine nationale Akkreditierungsstelle kann auf Ersuchen eine ju­
ristische Person als Prüfer für die Zwecke der vorliegenden Verordnung 
akkreditieren, wenn sie aufgrund der bei ihr eingereichten Unterlagen zu 
der Auffassung gelangt, dass diese Person befähigt ist, bei der Wahr­
nehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Prüfung der grauen 
Emissionen gemäß den Artikeln 8 und 10 die Prüfungsgrundsätze ge­
mäß Anhang VI anzuwenden. Ist die juristische Person gemäß der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 für relevante Tätigkeiten ak­
kreditiert, so berücksichtigt die nationale Akkreditierungsstelle solch 
eine Akkreditierung bei der Bewertung derjenigen Qualifikationen einer 
akkreditierten Prüfstelle, die für die Durchführung der Prüfung für die 
Zwecke der vorliegenden Verordnung erforderlich sind. 

▼B 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 28 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Fest­
legung der Bedingungen für die Gewährung der Akkreditierung gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels, für die Kontrolle und Beaufsichtigung der 
akkreditierten Prüfer, für den Entzug einer Akkreditierung sowie für 
die gegenseitige Anerkennung und die Beurteilung unter Gleichrangigen 
der Akkreditierungsstellen zu ergänzen. 

Artikel 19 

Überprüfung der CBAM-Erklärungen 

(1) Die Kommission nimmt bei der Überprüfung der CBAM-Erklä­
rungen die Aufsichtsfunktion wahr. 

(2) Die Kommission kann die CBAM-Erklärungen gemäß einer Stra­
tegie für die Überprüfung, bei der Risikofaktoren berücksichtigt werden, 
innerhalb des Zeitraums, der mit dem vierten Jahr nach dem Jahr endet, 
in dem die CBAM-Erklärungen hätten vorgelegt werden müssen, über­
prüfen. 

Die Überprüfung kann darin bestehen, die in der CBAM-Erklärung und 
in Prüfberichten enthaltenen Angaben auf der Grundlage der von den 
Zollbehörden gemäß Artikel 25 übermittelten Informationen und sons­
tiger einschlägiger Nachweise sowie auf der Grundlage von für notwen­
dig erachteten Prüfungen, auch in den Räumlichkeiten des zugelassenen 
CBAM-Anmelders, zu prüfen. 

Die Kommission setzt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem der CBAM-Anmelder niedergelassen ist, von der Einleitung und 
den Ergebnissen der Überprüfung über das CBAM-Register in Kenntnis. 

Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der zugelassene 
CBAM-Anmelder niedergelassen ist, kann eine CBAM-Erklärung inner­
halb der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Frist ebenfalls 
überprüfen. Die zuständige Behörde setzt die Kommission von der Ein­
leitung und den Ergebnissen einer Überprüfung über das CBAM-Regis­
ter in Kenntnis. 

▼B
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(3) Die Kommission legt auf der Grundlage einer Risikoanalyse im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des CBAM auf Unionsebene und 
unter Berücksichtigung der im CBAM-Register enthaltenen Informatio­
nen, der von den Zollbehörden übermittelten Daten und anderer ein­
schlägiger Informationsquellen, einschließlich der gemäß Artikel 15 Ab­
satz 2 und Artikel 25 durchgeführten Kontrollen und Überprüfungen, 
regelmäßig spezifische Risikofaktoren und besonders zu beachtende 
Punkte fest. 

▼M1 
Die Kommission erleichtert ferner den Informationsaustausch mit den 
zuständigen Behörden über betrügerische Aktivitäten, die gezogenen 
Schlussfolgerungen gemäß Artikel 25a und gemäß Artikel 26 verhängte 
Sanktionen. 

▼B 
(4) Legt ein zugelassener CBAM-Anmelder keine CBAM-Erklärung 
gemäß Artikel 6 vor oder gelangt die Kommission auf der Grundlage 
der Überprüfung gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu der 
Auffassung, dass die angegebene Anzahl der CBAM-Zertifikate falsch 
ist, so bewertet die Kommission die Verpflichtungen gemäß dieser Ver­
ordnung dieses zugelassenen CBAM-Anmelders anhand der ihr vorlie­
genden Informationen. und die Kommission nimmt eine vorläufige Be­
rechnung der Gesamtzahl der CBAM-Zertifikate vor, die spätestens bis 
zum 31. Dezember des Jahres hätten abgegeben werden müssen, das auf 
das Jahr folgt, in dem die CBAM-Erklärung hätte vorgelegt werden 
müssen, oder bis spätestens zum 31. Dezember des vierten Jahres, das 
auf das Jahr folgt, in dem die falsche CBAM-Erklärung abgegeben 
wurde. Die Kommission stellt diese vorläufige Berechnung den zustän­
digen Behörden zur Orientierung und unbeschadet der endgültigen Be­
rechnung durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 
zugelassene CBAM-Anmelder niedergelassen ist, bereit. 

(5) Gelangt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass die ange­
gebene Anzahl der abzugebenden CBAM-Zertifikate falsch ist oder dass 
keine CBAM-Erklärung gemäß Artikel 6 vorgelegt wurde, so legt sie 
die Anzahl der CBAM-Zertifikate fest, die vom zugelassenen CBAM- 
Anmelder hätten abgegeben werden müssen, wobei sie die von der 
Kommission übermittelten Informationen berücksichtigt. 

Die zuständige Behörde teilt dem zugelassenen CBAM-Anmelder ihre 
Entscheidung über die Festlegung der Anzahl der CBAM-Zertifikate mit 
und fordert ihn auf, die zusätzlichen CBAM-Zertifikate binnen eines 
Monats abzugeben. 

Die Entscheidung der zuständigen Behörde umfasst die Gründe für die 
Entscheidung und eine Rechtsmittelbelehrung. Die Entscheidung wird 
auch über das CBAM-Register mitgeteilt. 

Beschließt die zuständige Behörde nach Erhalt der vorläufigen Berech­
nung der Kommission gemäß den Absätzen 2 und 4 des vorliegenden 
Artikels, keine Maßnahmen zu ergreifen, so unterrichtet sie die Kom­
mission hierüber über das CBAM-Register. 

(6) Gelangt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass die Anzahl 
der abgegebenen CBAM-Zertifikate die Anzahl der CBAM-Zertifikate 
übersteigt, die hätten abgegeben werden müssen, so unterrichtet sie 
unverzüglich die Kommission. Die zu viel abgegebenen CBAM-Zerti­
fikate werden gemäß Artikel 23 zurückgekauft. 

▼B
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KAPITEL IV 

CBAM-ZERTIFIKATE 

Artikel 20 

Verkauf von CBAM-Zertifikaten 

▼M1 
(1) Ab dem 1. Februar 2027 verkaufen die Mitgliedstaaten über eine 
zentrale gemeinsame Plattform CBAM-Zertifikate an zugelassene 
CBAM-Anmelder, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat niedergelassen 
sind. 

▼B 
(2) Die Kommission richtet im Anschluss an ein gemeinsames Ver­
gabeverfahren der Kommission und der Mitgliedstaaten die zentrale 
gemeinsame Plattform ein und verwaltet sie. 

Die Kommission und die zuständigen Behörden haben Zugang zu den 
Informationen auf der zentralen gemeinsamen Plattform. 

▼M1 
(3) Die Informationen über den Verkauf und den Rückkauf von 
CBAM-Zertifikaten auf der zentralen gemeinsamen Plattform werden 
am Ende jedes Arbeitstags an das CBAM-Register übermittelt. 

▼B 
(4) Die CBAM-Zertifikate werden an zugelassene CBAM-Anmelder 
zu dem gemäß Artikel 21 berechneten Preis verkauft. 

(5) Die Kommission stellt sicher, dass jedem CBAM-Zertifikat bei 
seiner Generierung eine eindeutige Kennnummer zugewiesen wird. Die 
Kommission registriert diese eindeutige Kennnummer sowie den Preis 
und das Verkaufsdatum des CBAM-Zertifikats im CBAM-Register unter 
dem Konto des zugelassenen CBAM-Anmelders, der dieses Zertifikat 
gekauft hat. 

▼M1 
(5a) Die im Zusammenhang mit der Einrichtung, dem Betrieb und 
der Verwaltung der zentralen gemeinsamen Plattform entstandenen Kos­
ten werden durch Gebühren finanziert, die von zugelassenen CBAM- 
Anmeldern zu entrichten sind. 

Während der Laufzeit des ersten gemeinsamen öffentlichen Auftrags für 
die Einrichtung, den Betrieb und die Verwaltung der zentralen gemein­
samen Plattform werden diese Kosten zunächst aus dem Gesamthaus­
haltsplan der Union getragen. Zu diesem Zweck stellen die durch die 
Gebühren erzielten Einnahmen interne zweckgebundene Einnahmen ge­
mäß Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 
2024/2509 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) dar. Diese 
Einnahmen werden zur Deckung der Kosten für die Einrichtung, den 
Betrieb und die Verwaltung der zentralen gemeinsamen Plattform zu­
gewiesen. Nach der Deckung dieser Kosten verbleibende Einnahmen 
werden dem Unionshaushalt zugewiesen. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2024 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaus­
haltsplan der Union (ABl. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
reg/2024/2509/oj).
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Für die Laufzeit nachfolgender gemeinsamer Aufträge für den Betrieb und 
die Verwaltung der zentralen gemeinsamen Plattform erlässt die Kommis­
sion einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 28 zur Ergänzung der vor­
liegenden Verordnung, um festzulegen, dass die von zugelassenen CBAM- 
Anmeldern zu entrichtenden Gebühren die Kosten für den Betrieb und die 
Verwaltung der zentralen gemeinsamen Plattform direkt finanzieren. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 28 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, in denen die 
Fristen, die Verwaltung, die Struktur und die Höhe der Gebühren und andere 
Aspekte im Zusammenhang mit der Abwicklung des Verkaufs und des Rück­
kaufs von CBAM-Zertifikaten sowie die Organisation und Nutzung der zen­
tralen gemeinsamen Plattform genauer festgelegt werden, wobei Kohärenz mit 
den Verfahren gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2830 der Kom­
mission ( 1 ) anzustreben ist. Mit den delegierten Rechtsakten wird sicher­
gestellt, dass die Organisation und Nutzung der zentralen gemeinsamen Platt­
form kosteneffizient erfolgt, dass die Höhe der Gebühren so festgesetzt wird, 
dass sie ausschließlich die einschlägigen Kosten deckt, und dass unangemes­
sene Verwaltungskosten vermieden werden. 

▼B 

Artikel 21 

Preis von CBAM-Zertifikaten 

▼M1 
(1) Die Kommission berechnet den Preis der CBAM-Zertifikate nach 
den in der Delegierten Verordnung (EU) 2023/2830 beschriebenen Ver­
fahren als Durchschnitt der Schlusspreise der EU-EHS-Zertifikate auf 
der Auktionsplattform für jede Kalenderwoche. 

▼B 
Für die Kalenderwochen, in denen keine Versteigerungen auf der Aukti­
onsplattform angesetzt sind, entspricht der Preis der CBAM-Zertifikate dem 
Durchschnitt der Schlusspreise der EU-EHS-Zertifikate in der letzten Wo­
che, in der Versteigerungen auf der Auktionsplattform stattfanden. 

▼M1 
(1a) Abweichend von Absatz 1 berechnet die Kommission den Preis 
der CBAM-Zertifikate, der sich auf die gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buch­
stabe b betreffend das Jahr 2026 angegebenen grauen Emissionen be­
zieht, im Einklang mit den in der Delegierten Verordnung (EU) 
2023/2830 festgelegten Verfahren als vierteljährlichen Durchschnitt 
der Schlusspreise der EU-EHS-Zertifikate auf der Auktionsplattform 
bezogen auf das Quartal der Einfuhr der Waren, mit denen diese grauen 
Emissionen verbunden sind. 

▼B 
(2) Die Kommission veröffentlicht den gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 
berechneten Durchschnittspreis am ersten Arbeitstag der folgenden Kalen­
derwoche auf ihrer Website oder auf eine andere geeignete Art und Weise. 
Dieser Preis gilt vom ersten auf den Tag seiner Veröffentlichung folgenden 
Arbeitstag bis zum ersten Arbeitstag der darauffolgenden Kalenderwoche. 

▼M1 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte zur Anwendung der gemäß der Absätze 1 und 1a des vorliegen­
den Artikels vorgesehenen Methodik zur Berechnung des Preises der 
CBAM-Zertifikate sowie zu den praktischen Modalitäten für die Veröffent­
lichung dieses Preises zu erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

▼M1 

( 1 ) Delegierte Verordnung (EU) 2023/2830 der Kommission vom 17. Oktober 
2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch Festlegung von Vorschriften über den zeitlichen und 
administrativen Ablauf sowie andere Aspekte der Versteigerung von Treib­
hausgasemissionszertifikaten (ABl. L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).



 

02023R0956 — DE — 20.10.2025 — 001.002 — 29 

Artikel 22 

Abgabe von CBAM-Zertifikaten 

▼M1 
(1) Der zugelassene CBAM-Anmelder gibt bis zum 30. September 
jedes Jahres, und zum ersten Mal im Jahr 2027 für das Jahr 2026, über 
das CBAM-Register eine Anzahl von CBAM-Zertifikaten ab, die den 
für das Kalenderjahr vor der Abgabe gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buch­
stabe c angegebenen und gemäß Artikel 8 geprüften grauen Emissionen 
entspricht. Die Kommission löscht abgegebene CBAM-Zertifikate aus 
dem CBAM-Register. Der zugelassene CBAM-Anmelder stellt sicher, 
dass die erforderliche Anzahl an CBAM-Zertifikaten auf seinem Konto 
im CBAM-Register verfügbar ist. 

(2) Ab 2027 stellt der zugelassene CBAM-Anmelder sicher, dass die 
Anzahl der CBAM-Zertifikate auf seinem Konto im CBAM-Register am 
Ende eines jeden Quartals mindestens 50 % der grauen Emissionen aller 
Waren entspricht, die er seit Beginn des Kalenderjahres eingeführt hat; 
die Anzahl wird unter Bezugnahme auf Folgendes bestimmt: 

a) die Standardwerte nach den in Anhang IV festgelegten Verfahren 
ohne den in Abschnitt 4.1 des genannten Anhangs aufgeführten Auf­
schlag; oder 

b) die Anzahl der CBAM-Zertifikate, die im Einklang mit Absatz 1 für 
das Kalenderjahr abgegeben wurden, das dem Jahr der Abgabe vo­
rausging, sofern sich die Zollanmeldung für die Einfuhr von Waren 
auf dieselben Waren nach KN-Code und Ursprungsland bezieht wie 
die CBAM-Erklärung, die in dem Kalenderjahr vorgelegt wurde, das 
dem aktuellen Jahr vorausging. 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird die Anpassung für die kostenlose 
Zuteilung gemäß Artikel 31 berücksichtigt. 

(2a) Der zugelassene CBAM-Anmelder muss der in Absatz 2 fest­
gelegten Verpflichtung bis zum Ende desjenigen Quartals, das auf das 
Quartal folgt, in dem der massenbasierte Schwellenwert überschritten 
wird, nachkommen. 

▼B 
(3) Stellt die Kommission fest, dass die Anzahl an CBAM-Zertifika­
ten auf dem Konto eines zugelassenen CBAM-Anmelders nicht im Ein­
klang mit der Verpflichtung gemäß Absatz 2 steht, setzt sie die zustän­
dige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der zugelassene CBAM-An­
melder niedergelassen ist, über das CBAM-Register davon in Kenntnis. 

Die zuständige Behörde teilt dem zugelassenen CBAM-Anmelder mit, 
dass er binnen eines Monats nach Zugang einer solchen Mitteilung 
dafür sorgen muss, dass eine ausreichende Anzahl an CBAM-Zertifika­
ten auf seinem Konto zur Verfügung steht. 

Die zuständige Behörde registriert die dem zugelassenen CBAM-An­
melder übermittelte Mitteilung und dessen Antwort im CBAM-Register. 

▼B
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Artikel 23 

Rückkauf von CBAM-Zertifikaten 

(1) Auf Ersuchen eines zugelassenen CBAM-Anmelders kauft der 
Mitgliedstaat, in dem der zugelassene CBAM-Anmelder niedergelassen 
ist, die überzähligen CBAM-Zertifikate zurück, die nach der Abgabe der 
Zertifikate gemäß Artikel 22 auf dem Konto des Anmelders im CBAM- 
Register verbleiben. 

▼M1 
Die Kommission kauft im Namen des Mitgliedstaats, in dem der zuge­
lassene CBAM-Anmelder niedergelassen ist, die überzähligen CBAM- 
Zertifikate über die in Artikel 20 genannte zentrale gemeinsame Platt­
form zurück. Der zugelassene CBAM-Anmelder reicht das Ersuchen um 
Rückkauf jeweils bis zum 31. Oktober des Jahres ein, in dem die 
CBAM-Zertifikate abgegeben wurden. 

(2) Die Anzahl der CBAM-Zertifikate, die nach Maßgabe von Ab­
satz 1 zurückgekauft werden können, ist auf die Gesamtzahl der 
CBAM-Zertifikate begrenzt, zu deren Ankauf der zugelassene CBAM- 
Anmelder gemäß Artikel 22 Absatz 2 im Kalenderjahr des Erwerbs der 
CBAM-Zertifikate verpflichtet war. 

▼C2 
Überschreitet ein zugelassener CBAM-Anmelder, der in der Annahme, 
dass er den massenbasierten Schwellenwert überschreiten würde, 
CBAM-Zertifikate in einem Kalenderjahr erworben hat, diesen Schwel­
lenwert nicht, so werden auf Antrag des zugelassenen 
CBAM-Anmelders alle diese CBAM-Zertifikate gemäß Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels zurückgekauft. 

▼M1 
(2a) Abweichend von Absatz 2 können CBAM-Zertifikate, die im 
Jahr 2027 in Bezug auf die grauen Emissionen für das Jahr 2026 er­
worben wurden, 2027 zurückgekauft werden. 

▼B 
(3) Der Rückkaufpreis eines CBAM-Zertifikats ist der vom zugelas­
senen CBAM-Anmelder beim Kauf für dieses Zertifikat gezahlte Preis. 

▼M1 

Artikel 24 

Löschung von CBAM-Zertifikaten 

(1) Die Kommission löscht am 1. November jedes Jahres alle 
CBAM-Zertifikate, die in dem Jahr vor dem vorangegangenen Kalen­
derjahr gekauft wurden und auf dem Konto eines zugelassenen CBAM- 
Anmelders im CBAM-Register verblieben sind. Diese CBAM-Zertifi­
kate werden ohne Ausgleich gelöscht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 löscht die Kommission am 1. Novem­
ber 2027 alle CBAM-Zertifikate, die in Bezug auf die grauen Emissio­
nen für das Jahr 2026 gekauft wurden. Diese CBAM-Zertifikate werden 
ohne Ausgleich gelöscht. 

(3) Ist die Anzahl der abzugebenden CBAM-Zertifikate Gegenstand 
eines anhängigen Rechtsstreits in einem Mitgliedstaat, löscht die Kom­
mission nur die über die strittige Anzahl hinausgehende Zahl an 
CBAM-Zertifikaten. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem der zugelassene CBAM-Anmelder niedergelassen ist, teilt der 
Kommission unverzüglich jegliche relevanten Informationen mit. 

▼B
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KAPITEL V 

REGELN FÜR DIE EINFUHR VON WAREN 

Artikel 25 

Regeln für die Einfuhr von Waren 

▼M1 
(1) Unbeschadet des Artikels 2a gestatten die Zollbehörden die Ein­
fuhr von Waren durch andere Personen als zugelassene CBAM-Anmel­
der nicht. 

(2) Die Zollbehörden übermitteln der Kommission regelmäßig und 
automatisch, insbesondere im Wege des gemäß Artikel 56 Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 eingerichteten Überwachungs­
mechanismus, spezifische Informationen zu den zur Einfuhr angemelde­
ten Waren. Diese Informationen umfassen die EORI-Nummer oder die 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 
angegebene Form der Identifizierung des Einführers oder des zugelas­
senen CBAM-Anmelders sowie die CBAM-Kontonummer des zugelas­
senen CBAM-Anmelders, den achtstelligen KN-Code der Waren, die 
Menge, das Ursprungsland, das Datum der Zollanmeldung und das Zoll­
verfahren. Wenn der Einführer keine EORI-Nummer hat, teilen die Zoll­
behörden der Kommission auch den Namen, die Anschrift und, soweit 
verfügbar, die Kontaktdaten des Einführers mit. 

(3) Die Kommission übermittelt die in Absatz 2 genannten Informa­
tionen regelmäßig der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
der zugelassene CBAM-Anmelder oder der Einführer niedergelassen ist, 
und gleicht diese Informationen für jeden CBAM-Anmelder mit den 
gemäß Artikel 14 im CBAM-Register eingetragenen Daten ab. 

(4) Die Zollbehörden dürfen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 952/2013 vertrauliche Informationen, die sie im Zuge der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erheben oder die ihnen auf vertraulicher 
Basis übermittelt werden, an die Kommission und die zuständige Be­
hörde des Mitgliedstaats, in dem der Status eines zugelassenen CBAM- 
Anmelders zuerkannt wurde, oder die zuständige Behörde des Mitglied­
staats, in dem der zugelassene CBAM-Anmelder oder Einführer nieder­
gelassen ist, übermitteln. 

▼B 
(5) Die Verordnung (EG) Nr. 515/97 gilt sinngemäß für diese Ver­
ordnung. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte zum Umfang der Informationen sowie zur Häufigkeit, zum 
Zeitpunkt und zum Mittel der Übermittlung dieser Informationen gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu erlassen. Diese Durchführungs­
rechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 29 Absatz 2 
erlassen. 

▼B
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Artikel 25a 

Überwachung und Durchsetzung des massenbasierten 
Schwellenwerts 

(1) Die Kommission überwacht die Einfuhr von Waren zum Zweck 
der Überwachung der Einhaltung des massenbasierten Schwellenwerts. 

Auch die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Einfüh­
rer niedergelassen ist, können die Einhaltung des massenbasierten 
Schwellenwerts überwachen. 

Die Kommission tauscht regelmäßig und automatisch über das CBAM- 
Register diejenigen Informationen mit den zuständigen Behörden aus, 
die für die Überwachung der Einführer erforderlich sind. Diese Infor­
mationen enthalten eine Liste derjenigen Einführer, die 90 % des mas­
senbasierten Schwellenwerts überschreiten. 

(2) Gelangt die Kommission auf der Grundlage einer vorläufigen 
Bewertung sowie der ihr von den Zollbehörden gemäß Artikel 25 Ab­
satz 2 übermittelten Informationen zu der Auffassung, dass ein Einfüh­
rer den massenbasierten Schwellenwert überschritten hat, so übermittelt 
sie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Einführer 
niedergelassen ist, diese Information sowie die Grundlage für ihre vor­
läufige Bewertung. 

Die zuständige Behörde kann anfordern, dass der Einführer oder die 
Kommission Nachweise erbringt, die für die Beurteilung der Frage, 
ob der Einführer den massenbasierten Schwellenwert überschritten hat, 
erforderlich sind. Reichen die Nachweise nicht aus, um zu beurteilen, ob 
der Einführer diesen Schwellenwert überschritten hat, so können die 
zuständigen Behörden zusätzliche Nachweise von den Zollbehörden an­
fordern, sofern solche Nachweise verfügbar sind. 

(3) Gelangt die zuständige Behörde zu dem Schluss, dass ein Ein­
führer, der kein zugelassener CBAM-Anmelder ist, den massenbasierten 
Schwellenwert überschritten hat, so erlässt sie unverzüglich eine ent­
sprechende Entscheidung. Die Entscheidung ist zu begründen und ent­
hält eine Rechtsmittelbelehrung. Die zuständige Behörde unterrichtet 
den Einführer über die nach dieser Verordnung geltenden Verpflichtun­
gen, einschließlich gegebenenfalls der Verpflichtung, den Status eines 
zugelassenen CBAM-Anmelders gemäß Artikel 5 zu erlangen, bevor 
weitere Waren eingeführt werden. Außerdem teilt die zuständige Be­
hörde diese Entscheidung den Zollbehörden und der Kommission über 
das CBAM-Register mit. 

Wird ein Einführer durch einen oder mehrere indirekte Zollvertreter 
vertreten und übersteigt er den massenbasierten Schwellenwert, so setzt 
die zuständige Behörde die gemäß Artikel 5 Absatz 1a oder Absatz 2 
benannten indirekten Zollvertreter hiervon in Kenntnis. 

Das Einlegen eines Rechtsbehelfs gegen eine Entscheidung, mit der 
festgestellt wird, dass der Einführer den massenbasierten Schwellenwert 
überschritten hat, hat keine aufschiebende Wirkung. 

▼M1
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(4) Zwecks Feststellung, ob ein Einführer den massenbasierten 
Schwellenwert überschritten hat, lässt die zuständige Behörde eine Vor­
gehensweise, Vorkehrung oder eine Reihe solcher Vorgehensweisen 
oder Vorkehrungen außer Acht, die in erster Linie oder als einem der 
Hauptzwecke dazu eingeführt wurden, den massenbasierten Schwellen­
wert zu unterschreiten, und welche unangemessen sind. 

Eine Vorgehensweise, Vorkehrung oder eine Reihe von Vorgehenswei­
sen oder Vorkehrungen gelten als unangemessen, wenn unter Berück­
sichtigung aller relevanten Fakten und Umstände nicht davon ausgegan­
gen werden kann, dass sie aus triftigen wirtschaftlichen Gründen im 
Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Einführers eingeführt 
wurde. 

Für den Zweck von Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a, und von Artikel 26 
Absatz 2a gilt der Einführer als an einem schwerwiegenden Verstoß 
gegen diese Verordnung beteiligt, wenn die zuständige Behörde zu 
dem Schluss gelangt, dass der Einführer an einer Vorgehensweise, Vor­
kehrung oder einer Reihe von Vorgehensweisen oder Vorkehrungen 
beteiligt war, die als unangemessen angesehen wird. 

(5) Für den Zweck der Überwachung gemäß diesem Artikel, ermittelt 
die Kommission regelmäßig, mindestens einmal pro Kalenderjahr oder 
wann immer dies erforderlich ist, auf der Grundlage einer Risikoanalyse 
im Zusammenhang mit dem massenbasierten Schwellenwert und unter 
Berücksichtigung der im CBAM-Register enthaltenen Informationen, 
der von den Zollbehörden gemäß Artikel 25 übermittelten Daten und 
anderer einschlägiger Informationsquellen, einschließlich Unregelmäßig­
keiten, die im Rahmen von Kontrollen nach Artikel 15 Absatz 1 fest­
gestellt werden, spezifische Risikofaktoren und besonders zu beachtende 
Punkte. Diese Risikofaktoren und besonders zu beachtenden Punkte 
werden den zuständigen Behörden und gegebenenfalls den Zollbehörden 
mitgeteilt. 

▼B 

KAPITEL VI 

DURCHSETZUNG 

Artikel 26 

Sanktionen 

▼M1 
(1) Einem zugelassenen CBAM-Anmelder, der nicht bis zum 30. Sep­
tember jedes Jahres die Anzahl an CBAM-Zertifikaten abgibt, die den 
grauen Emissionen entspricht, die mit den im vorausgegangenen Kalen­
derjahr eingeführten Waren verbunden sind, wird eine Sanktion auf­
erlegt. Diese Sanktion entspricht der Sanktion wegen Emissionsüber­
schreitung gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG, er­
höht gemäß Artikel 16 Absatz 4 der genannten Richtlinie, für das Jahr 
der Einfuhr der Waren. Die Sanktion gilt für jedes CBAM-Zertifikat, 
das der zugelassene CBAM-Anmelder nicht abgegeben hat. 

(1a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann die 
zuständige Behörde die in Absatz 1 genannte Sanktion mindern, wenn 
ein zugelassener CBAM-Anmelder aufgrund falscher Angaben eines 
Dritten, nämlich eines Betreibers, eines Prüfers oder einer unabhängigen 
Person, die die in Artikel 9 Absatz 2 genannten Unterlagen über den 
CO 2 -Preis bescheinigt, nicht die korrekte Anzahl von CBAM-Zertifika­
ten abgibt. Die verhängte Sanktion muss wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein und insbesondere der Dauer, der Schwere, dem Um­
fang, der Vorsätzlichkeit oder der Wiederholung des Verstoßes oder 
dem Grad der Zusammenarbeit des zugelassenen CBAM-Anmelders 
mit der zuständigen Behörde Rechnung tragen. 

▼M1
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(2) Verbringt eine andere Person als ein zugelassener CBAM-Anmel­
der Waren in das Zollgebiet der Union, ohne die Verpflichtungen ge­
mäß der vorliegenden Verordnung zu erfüllen, wird dieser Person eine 
Sanktion auferlegt. Die Sanktion muss wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein und — in Abhängigkeit insbesondere von der Dauer, 
der Schwere, dem Umfang, der Vorsätzlichkeit und der Wiederholung 
des Verstoßes sowie vom Grad der Zusammenarbeit der Person mit der 
zuständigen Behörde — für jedes CBAM-Zertifikat, das die Person 
nicht abgegeben hat, das Drei- bis Fünffache der in Absatz 1 genannten 
Sanktion für das Jahr der Verbringung der Waren betragen. 

▼M1 
(2a) Absatz 2 gilt auch für Einführer, die keine zugelassenen CBAM- 
Anmelder sind, sofern sie den massenbasierten Schwellenwert über­
schreiten. Zu diesem Zweck werden alle grauen Emissionen berücksich­
tigt, die mit den von diesem Einführer in dem betreffenden Kalenderjahr 
eingeführten Waren in Verbindung stehen. Die Zahlung der Sanktion 
befreit den Einführer von der Verpflichtung zur Vorlage einer CBAM- 
Erklärung und zur Abgabe von CBAM-Zertifikaten im Zusammenhang 
mit diesen Einfuhren. 

►C2 Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes kann 
die zuständige Behörde die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels vor­
gesehene Sanktion mindern, wenn ein Einführer den massenbasierten 
Schwellenwert um höchstens 10 % dieses Schwellenwerts überschritten 
hat, oder in den in Artikel 17 Absatz 7a genannten Fällen. ◄ Diese 
Sanktion muss wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und 
darf nicht niedriger sein als die in Absatz 1 vorgesehene Sanktion. 
Die Zahlung der Sanktion befreit den Einführer von der Verpflichtung 
zur Vorlage einer CBAM-Erklärung und zur Abgabe von 
CBAM-Zertifikaten im Zusammenhang mit diesen Einfuhren. 

(3) Die Zahlung der Sanktion gemäß den Absätzen 1 und 1a entbin­
det den zugelassenen CBAM-Anmelder nicht von der Verpflichtung, die 
für ein bestimmtes Jahr ausstehende Anzahl an CBAM-Zertifikaten 
abzugeben. 

▼B 
(4) Stellt die zuständige Behörde, auch angesichts der vorläufigen 
Berechnungen der Kommission gemäß Artikel 19, fest, dass ein zuge­
lassener CBAM-Anmelder seiner Verpflichtung zur Abgabe von 
CBAM-Zertifikaten nicht nachgekommen ist, wie in Absatz 1 dieses 
Artikels dargelegt, oder dass eine Person Waren in das Zollgebiet der 
Union verbracht hat, ohne die Verpflichtungen aus der vorliegenden 
Verordnung zu erfüllen, wie in Absatz 2 dieses Artikels dargelegt, ver­
hängt sie die Sanktion gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 2 dieses Artikels. 
Zu diesem Zweck teilt die zuständige Behörde dem zugelassenen 
CBAM-Anmelder oder — falls Absatz 2 dieses Artikels zutrifft — 
der betreffenden Person Folgendes mit: 

a) dass sie zu dem Schluss gelangt ist, dass der zugelassene CBAM- 
Anmelder oder die betreffende Person gemäß Absatz 2 des vorlie­
genden Artikels seinen bzw. ihren Verpflichtungen aus der vorlie­
genden Verordnung nicht nachgekommen ist; 

b) die Gründe für ihre Schlussfolgerung; 

c) die Höhe der dem zugelassenen CBAM-Anmelder oder der betref­
fenden Person gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels auferlegten 
Sanktion; 

▼B
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d) das Datum, ab dem die Sanktion fällig ist; 

e) die Maßnahmen, die der zugelassene CBAM-Anmelder oder die 
betreffende Person gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu 
ergreifen hat, um die Sanktion zu zahlen, und 

f) dass der zugelassene CBAM-Anmelder oder die betreffende Person 
gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels einen Rechtsbehelf ein­
legen kann. 

▼M1 
(4a) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels 
berechnet die zuständige Behörde die Gesamtanzahl der CBAM-Zerti­
fikate, die auf der Grundlage der Eigenmasse der eingeführten Waren 
und unter Bezugnahme auf die grauen Emissionen, die durch Standard­
werte gemäß den in Anhang IV festgelegten Methoden und unter Be­
rücksichtigung der Anpassung für die kostenlose Zuteilung gemäß Ar­
tikel 31 ermittelt wurden, hätten abgegeben werden müssen. 

▼B 
(5) Wird die Sanktion nicht bis zu dem in Absatz 4 Buchstabe d 
genannten Fälligkeitsdatum entrichtet, so sichert die zuständige Behörde 
die Zahlung der Sanktion mit allen Mitteln, die ihr nach dem nationalen 
Recht des betreffenden Mitgliedstaats zur Verfügung stehen. 

(6) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission über die gemäß den 
Absätzen 1 und 2 beschlossenen Sanktionen in Kenntnis und tragen 
abschließende Zahlungen gemäß Absatz 5 in das CBAM-Register ein. 

Artikel 27 

Umgehung 

(1) Die Kommission ergreift gemäß dem vorliegenden Artikel und 
auf der Grundlage einschlägiger und objektiver Daten Maßnahmen, um 
gegen Praktiken zur Umgehung der vorliegenden Verordnung 
vorzugehen. 

(2) Unter Umgehungspraktiken sind Änderungen im Warenhandels­
gefüge zu verstehen, die auf Verfahren, Prozesse oder Arbeitsschritte 
zurückzuführen sind, denen kein hinreichender triftiger Grund oder 
keine wirtschaftliche Rechtfertigung zugrunde liegt, außer dem bzw. 
der, sich irgendeiner der in der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Verpflichtungen ganz oder teilweise zu entziehen. Diese Verfahren, Pro­
zesse oder Arbeitsschritte umfassen unter anderem: 

a) jegliche leichte Veränderung der betreffenden Waren, die darauf 
abzielt, dass diese Waren unter KN-Codes fallen, die nicht in An­
hang I aufgeführt sind, sofern sich die wesentlichen Merkmale dieser 
Waren durch diese Veränderung nicht ändern; 

▼M1 
b) die künstliche Aufteilung von Einfuhren, auch mittels unangemesse­

ner Vorkehrungen, um eine Überschreitung des massenbasierten 
Schwellenwerts zu vermeiden. 

▼B 
(3) Die Kommission überwacht fortlaufend die Situation auf Unions­
ebene, um Umgehungspraktiken aufzudecken, auch im Wege der Markt­
überwachung oder auf der Grundlage einschlägiger Informationsquellen, 
wie etwa Einreichungen und Berichte von Organisationen der Zivilge­
sellschaft. 

▼B
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(4) Ein Mitgliedstaat oder eine Partei, der bzw. die durch eine der in 
Absatz 2 genannten Situationen beeinträchtigt oder begünstigt wurde, 
kann die Kommission darüber in Kenntnis setzen, wenn er bzw. sie 
mit Umgehungspraktiken konfrontiert ist. Andere Beteiligte als die un­
mittelbar beeinträchtigten oder begünstigten Parteien, wie zum Beispiel 
Umweltschutzorganisationen und Nichtregierungsorganisationen, die 
über konkrete Beweise für Umgehungspraktiken verfügen, können eben­
falls die Kommission davon in Kenntnis setzen. 

(5) In der Mitteilung gemäß Absatz 4 müssen die ihr zugrunde lie­
genden Gründe angegeben werden und die einschlägigen Daten und 
Statistiken zur Untermauerung des Vorwurfs der Umgehung der vor­
liegenden Verordnung enthalten sein. Die Kommission leitet eine Unter­
suchung eines Vorwurfs der Umgehung ein, wenn sie von einem Mit­
gliedstaat oder einem beeinträchtigten, begünstigten oder sonstigen Be­
teiligten eine entsprechende Mitteilung erhält, die die in diesem Absatz 
genannten Anforderungen erfüllt, oder wenn sie selbst feststellt, dass 
eine solche Untersuchung erforderlich ist. Bei der Durchführung der 
Untersuchung kann die Kommission von den zuständigen Behörden 
und den Zollbehörden unterstützt werden. Die Kommission schließt 
die Untersuchung innerhalb von neun Monaten nach dem Zeitpunkt 
der Mitteilung ab. Wurde eine Untersuchung eingeleitet, so unterrichtet 
die Kommission alle zuständigen Behörden davon. 

(6) Wenn die Kommission in Anbetracht der einschlägigen Daten, 
Berichte und Statistiken, einschließlich solcher, die von Zollbehörden 
bereitgestellt werden, ausreichende Gründe zu der Annahme hat, dass 
die Umstände gemäß Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten vorliegen und einem festen Muster 
folgen, ist sie befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 28 zu erlas­
sen, um die Warenliste in Anhang I um die einschlägigen in Absatz 2 
Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten leicht veränderten 
Erzeugnisse zu ergänzen und so einer Umgehung der Vorschriften 
vorzubeugen. 

KAPITEL VII 

AUSÜBUNG DER BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND 
AUSSCHUSSVERFAHREN 

Artikel 28 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom­
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra­
gen. 

▼M1 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 
Absätze10 und 11, Artikel 2a Absatz 3, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 20 
Absätze 5a und 6 sowie Artikel 27 Absatz 6 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 20. Oktober 2025 übertragen. 
Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeit­
raums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um weitere Zeit­
räume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder 
der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Mo­
nate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

▼C2 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 10 und 11, 
Artikel 2a Absatz 3, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 20 Absätze 5a und 6 
sowie Artikel 27 Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. 

▼B
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(4) Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirk­
sam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(5) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom­
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän­
digen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(6) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über­
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

▼M1 
(7) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 10 oder 
11, Artikel 2a Absatz 3, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 20 Absätze 5a und 
6 oder Artikel 27 Absatz 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Euro­
päische Parlament und den Rat Einwände erhoben hat oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert. 

▼B 

Artikel 29 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird durch den CBAM-Ausschuss unterstützt. 
Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

KAPITEL VIII 

BERICHTERSTATTUNG UND ÜBERPRÜFUNG 

Artikel 30 

Überprüfung und Berichterstattung durch die Kommission 

(1) Die Kommission erhebt im Benehmen mit den einschlägigen 
Interessenträgern die erforderlichen Informationen in Vorbereitung der 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung ge­
mäß Absatz 2 Buchstabe a und der Entwicklung von Verfahren zur 
Berechnung grauer Emissionen auf der Grundlage von Methoden zur 
Berechnung des Umweltfußabdrucks. 

(2) Vor Ende des in Artikel 32 genannten Übergangszeitraums legt 
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Be­
richt über die Anwendung der vorliegenden Verordnung vor. 

Dieser Bericht umfasst eine Bewertung 

a) der Möglichkeit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der Be­
stimmungen auf 

i) indirekte graue Emissionen, die mit den in Anhang II aufgeführ­
ten Waren verbunden sind, 

▼B
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ii) graue Emissionen, die mit dem Transport der in Anhang I auf­
geführten Waren und mit Transportdienstleistungen verbunden 
sind, 

iii) andere als die in Anhang I aufgeführten Waren, bei denen ein 
Risiko der Verlagerung von CO 2 -Emissionen besteht, insbeson­
dere organische chemische Erzeugnisse und Polymere, 

iv) sonstige Vormaterialien (Vorläuferstoffe) der in Anhang I auf­
geführten Waren; 

b) der Kriterien, die herangezogen werden sollen, um Waren zu iden­
tifizieren, die auf der Grundlage der Sektoren, bei denen gemäß 
Artikel 10b der Richtlinie 2003/87/EG ein Risiko der Verlagerung 
von CO 2 -Emissionen besteht, in die Liste in Anhang I der vorlie­
genden Verordnung aufgenommen werden sollen; dieser Bewertung 
ist ein bis ins Jahr 2030 reichender Zeitplan für die schrittweise 
Einbeziehung der Waren in den Anwendungsbereich der vorliegen­
den Verordnung beizufügen, wobei insbesondere die Höhe des je­
weiligen Risikos einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen zu berück­
sichtigen ist; 

c) der technischen Anforderungen für die Berechnung grauer Emissio­
nen für andere Waren, die in die Liste in Anhang I aufgenommen 
werden sollen; 

d) des in internationalen Debatten über Klimaschutzmaßnahmen erziel­
ten Fortschritts; 

e) des Verwaltungssystems, einschließlich der Verwaltungskosten; 

f) der Auswirkungen der vorliegenden Verordnung auf in Anhang I 
aufgeführte Waren, die aus Entwicklungsländern eingeführt werden, 
wobei besonderes Augenmerk auf die am wenigsten entwickelten 
Länder gemäß der Definition der Vereinten Nationen zu legen ist, 
sowie auf die Wirksamkeit der geleisteten technischen Unterstüt­
zung; 

g) der Methode zur Berechnung indirekter Emissionen gemäß Artikel 7 
Absatz 7 und Anhang IV Ziffer 4.3. 

(3) Spätestens ein Jahr vor dem Ende des Übergangszeitraums legt 
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Be­
richt vor, in dem Produkte genannt werden, die in der Wertschöpfungs­
kette der in Anhang I aufgeführten Waren weiter unten angesiedelt sind 
und in dem empfohlen wird, die Aufnahme in den Anwendungsbereich 
der vorliegenden Verordnung in Betracht zu ziehen. Zu diesem Zweck 
erarbeitet die Kommission zeitnah eine Methodik, die auf der Relevanz 
in Bezug auf die kumulierten Treibhausgasemissionen und in Bezug auf 
das Risiko der Verlagerung von CO 2 -Emissionen basiert. 

(4) Den in den Absätzen 2 und 3 genannten Berichten ist bis zum 
Ende des Übergangszeitraums gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvor­
schlag beizufügen, der insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung 
des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung auf der Grund­
lage der in diesen Berichten gezogenen Schlussfolgerungen eine aus­
führliche Folgenabschätzung enthält. 

▼B
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(5) Ab dem Ende des Übergangszeitraums bewertet die Kommission 
alle zwei Jahre im Rahmen ihres Jahresberichts an das Europäische 
Parlament und den Rat gemäß Artikel 10 Absatz 5 der Richt­
linie 2003/87/EG die Wirksamkeit des CBAM bei der Bekämpfung 
des Risikos der Verlagerung von CO 2 -Emissionen bei in der Union 
zwecks Ausfuhr in Drittländer hergestellten Waren, wo weder das 
EU-EHS noch ein ähnliches CO 2 -Bepreisungssystem angewandt wird. 
In dem Bericht werden insbesondere die Entwicklung der Ausfuhren aus 
der Union in Wirtschaftszweigen, die unter das CBAM fallen, sowie die 
Entwicklungen bei den Handelsströmen und die grauen Emissionen 
dieser Waren auf dem Weltmarkt bewertet. Wird in dem Bericht der 
Schluss gezogen, dass bei zwecks Ausfuhr in Drittländer in der Union 
hergestellten Waren ein Risiko der Verlagerung von CO 2 -Emissionen in 
diese Drittländer besteht, die weder das EU-EHS noch ein ähnliches 
CO 2 -Bepreisungssystem anwenden, legt die Kommission gegebenenfalls 
einen Gesetzgebungsvorschlag vor, um dieses Risiko in einer Weise 
anzugehen, die dem Recht der Welthandelsorganisation entspricht und 
die der Dekarbonisierung von Anlagen in der Union Rechnung trägt. 

(6) Die Kommission überwacht die Funktionsweise des CBAM, um 
die Auswirkungen und möglichen Anpassungen seiner Anwendung zu 
bewerten. 

Bis zum 1. Januar 2028 und anschließend alle zwei Jahre legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Anwendung der vorliegenden Verordnung und die Funktions­
weise des CBAM vor. Der Bericht enthält mindestens Folgendes: 

a) Eine Bewertung der Auswirkungen des CBAM auf 

i) die Verlagerung von CO 2 -Emissionen, auch im Zusammenhang 
mit Ausfuhren, 

ii) die betroffenen Sektoren, 

iii) den Binnenmarkt und die wirtschaftlichen und territorialen Aus­
wirkungen in der gesamten Union, 

iv) die Inflation und die Rohstoffpreise, 

v) Wirtschaftszweige, die in Anhang I aufgeführte Waren 
verwenden, 

vi) den internationalen Handel, einschließlich der Umverteilung von 
Ressourcen („Resource Shuffling“), und 

vii) die am wenigsten entwickelten Länder; 

b) eine Bewertung 

▼M1 
i) des Verwaltungssystems, einschließlich der Umsetzung und 

Verwaltung der Sicherheitsleistungen und der Zulassung von 
CBAM-Anmeldern durch die Mitgliedstaaten; 

▼B 
ii) des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung, 

iii) von Umgehungspraktiken, 

iv) der Anwendung von Sanktionen in den Mitgliedstaaten; 

▼M1 
▼C2 

v) der Anwendung des massenbasierten Schwellenwerts, ein­
schließlich der Möglichkeit, diesen Schwellenwert anzuheben 
und einen zusätzlichen Schwellenwert auf der Grundlage von 
Sendungen einzuführen; 

▼B
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c) die Ergebnisse von Untersuchungen und verhängte Sanktionen; 

d) aggregierte Informationen über die Emissionsintensität der einzelnen 
Herkunftsländer für die verschiedenen in Anhang I aufgeführten 
Waren. 

(7) Tritt ein unvorhersehbares, außergewöhnliches und unprovozier­
tes Ereignis ein, das sich der Kontrolle eines oder mehrerer Drittländer 
entzieht, die dem CBAM unterliegen, und das destruktive Folgen für die 
wirtschaftliche und industrielle Infrastruktur eines solchen betroffenen 
Landes oder solcher betroffenen Länder hat, so bewertet die Kommis­
sion die Lage und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht, dem erforderlichenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Ände­
rung der vorliegenden Verordnung beizufügen ist, vor, in dem die er­
forderlichen vorläufigen Maßnahmen zur Bewältigung dieser außerge­
wöhnlichen Umstände festgelegt werden. 

(8) Ab dem Ende des Übergangszeitraums gemäß Artikel 32 der 
vorliegenden Verordnung bewertet die Kommission im Rahmen der 
jährlichen Berichterstattung gemäß Artikel 41 der Verord­
nung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), 
wie die Finanzierung im Rahmen der genannten Verordnung zur De­
karbonisierung der verarbeitenden Industrie in den am wenigsten ent­
wickelten Ländern beigetragen hat, und erstattet darüber Bericht. 

KAPITEL IX 

KOORDINIERUNG MIT DER KOSTENLOSEN ZUTEILUNG VON 
ZERTIFIKATEN IM RAHMEN DES EU-EHS 

Artikel 31 

Kostenlose Zuteilung von Zertifikaten im Rahmen des EU-EHS und 
Verpflichtung zur Abgabe von CBAM-Zertifikaten 

(1) Die gemäß Artikel 22 der vorliegenden Verordnung abzugebende 
Anzahl von CBAM-Zertifikaten wird entsprechend angepasst, um dem 
Umfang Rechnung zu tragen, in dem EU-EHS-Zertifikate nach Maß­
gabe von Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG Anlagen kostenlos 
zugeteilt werden, die innerhalb der Union die in Anhang I der vor­
liegenden Verordnung aufgelisteten Waren herstellen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte mit den genauen Regeln für die Berechnung der Anpassung 
gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels zu erlassen. Diese genauen 
Regeln werden unter Bezugnahme auf die im EU-EHS festgelegten 
Grundsätze für die Zuteilung kostenloser Zertifikate an Anlagen erarbei­
tet, die innerhalb der Union die in Anhang I aufgeführten Waren her­
stellen, wobei die verschiedenen, im EU-EHS für die kostenlose Zutei­
lung verwendeten Bezugswerte berücksichtigt werden, sodass diese Be­
zugswerte zu entsprechenden Werten für die betreffenden Waren zu­
sammengeführt werden können, und die jeweiligen Vormaterialien 
(Vorläuferstoffe) berücksichtigt werden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 29 Absatz 2 erlassen. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungs­
zusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit —Europa in der Welt, 
zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des Euro­
päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verord­
nung (EU) 2017/1601 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 
14.6.2021, S. 1).



 

02023R0956 — DE — 20.10.2025 — 001.002 — 41 

KAPITEL X 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Artikel 32 

Anwendungsbereich des Übergangszeitraums 

Während des Übergangszeitraums vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. De­
zember 2025 beschränken sich die nach der vorliegenden Verordnung 
geltenden Pflichten des Einführers auf die Berichtspflichten gemäß den 
Artikeln 33, 34 und 35 der vorliegenden Verordnung. Ist der Einführer 
in einem Mitgliedstaat niedergelassen und benennt er einen indirekten 
Zollvertreter im Sinne des Artikels 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013, so gelten die Berichtspflichten für diesen indirekten Zoll­
vertreter, falls dieser hiermit einverstanden ist. Ist der Einführer nicht in 
einem Mitgliedstaat niedergelassen, so gelten die Berichtspflichten für 
den indirekten Zollvertreter. 

Artikel 33 

Einfuhr von Waren 

▼C1 
(1) Die Zollbehörden unterrichten den Einführer oder, in den unter 
Artikel 32 fallenden Situationen, den indirekten Zollvertreter, spätestens 
zum Zeitpunkt der Überführung der Waren in den zollrechtlich freien 
Verkehr über die Berichtspflicht gemäß Artikel 35. 

▼B 
(2) Die Zollbehörden übermitteln der Kommission insbesondere im 
Wege des gemäß Artikel 56 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 eingerichteten Überwachungsmechanismus oder mithilfe 
von Methoden der elektronischen Datenübermittlung regelmäßig und 
automatisch Informationen über eingeführte Waren, einschließlich der 
im Verfahren der passiven Veredelung entstandenen Veredelungserzeug­
nisse. Diese Informationen beinhalten die EORI-Nummer des Zoll­
anmelders und des Einführers, den achtstelligen KN-Code, die Menge, 
das Ursprungsland, das das Datum der Zollanmeldung und das Zoll­
verfahren. 

(3) Die Kommission übermittelt die Informationen gemäß Absatz 2 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen der Zollanmel­
der und gegebenenfalls der Einführer niedergelassen sind. 

Artikel 34 

Berichtspflicht für bestimmte Zollverfahren 

(1) Wenn im Verfahren der aktiven Veredelung entstandene Verede­
lungserzeugnisse gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
eingeführt werden, erstreckt sich die Berichtspflicht gemäß Artikel 35 
der vorliegenden Verordnung auch auf Informationen über die Waren, 
die in die aktive Veredelung überführt wurden und zu den eingeführten 
Veredelungserzeugnissen geführt haben, auch wenn die Veredelungs­
erzeugnisse nicht in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgelistet 
sind. Dieser Absatz gilt auch, wenn es sich bei den in der aktiven 
Veredelung entstandenen Veredelungserzeugnissen um Rückwaren im 
Sinne des Artikels 205 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 handelt. 

(2) Die Berichtspflicht gemäß Artikel 35 der vorliegenden Verord­
nung gilt nicht für die Einfuhr von: 

a) im Verfahren der passiven Veredelung entstandenen Veredelungs­
erzeugnissen gemäß Artikel 259 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013; 

▼B
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b) Waren, die als Rückwaren gemäß Artikel 203 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 gelten. 

Artikel 35 

Berichtspflicht 

(1) Jeder Einführer oder, in den unter Artikel 32 fallenden Situatio­
nen, jeder indirekte Zollvertreter, der Waren in einem bestimmten Quar­
tal eines Kalenderjahres eingeführt hat, übermittelt der Kommission für 
dieses Quartal spätestens einen Monat nach Quartalsende einen Bericht 
(im Folgenden „CBAM-Bericht“) mit Informationen zu den in diesem 
Quartal eingeführten Waren. 

(2) Der CBAM-Bericht muss die folgenden Angaben enthalten: 

a) Gesamtmenge jeder Warenart in Megawattstunden bei Strom und in 
Tonnen bei anderen Waren, aufgeschlüsselt nach den Anlagen, die 
die Waren im Ursprungsland herstellen; 

b) tatsächliche gesamte graue Emissionen in Tonnen CO 2 e-Emissionen 
pro Megawattstunde Strom oder, bei anderen Waren, in Tonnen 
CO 2 e-Emissionen pro Tonne jeder Warenart, berechnet nach dem 
in Anhang IV beschriebenen Verfahren; 

c) gesamte indirekte Emissionen, berechnet gemäß dem in Absatz 7 ge­
nannten Durchführungsrechtsakt; 

d) CO 2 -Preis, der in einem Ursprungsland für die mit den eingeführten 
Waren verbundenen grauen Emissionen entrichtet werden muss, wo­
bei jede verfügbare Ausfuhrerstattung oder andere Form von Aus­
gleich zu berücksichtigen ist. 

(3) Die Kommission übermittelt den jeweils zuständigen Behörden 
regelmäßig eine Liste dieser in dem Mitgliedstaat niedergelassenen Ein­
führer oder indirekten Zollvertreter einschließlich der entsprechenden 
Begründungen, bei denen sie Grund zu der Annahme hat, dass sie der 
Verpflichtung zur Vorlage eines CBAM-Berichts gemäß Absatz 1 nicht 
nachgekommen sind. 

(4) Ist die Kommission der Auffassung, dass ein CBAM-Bericht 
unvollständig oder unrichtig ist, so teilt sie der zuständigen Behörde 
des Mitgliedstaats, in dem der Einführer niedergelassen ist oder, in 
den unter Artikel 32 fallenden Situationen, der indirekte Zollvertreter 
niedergelassen ist, mit, welche zusätzlichen Informationen ihrer Ansicht 
nach erforderlich sind, um den Bericht zu ergänzen oder zu berichtigen. 
Diese Informationen sollten zur Orientierung und unbeschadet der end­
gültigen Beurteilung durch diese zuständige Behörde bereitgestellt wer­
den. Diese zuständige Behörde leitet das Berichtigungsverfahren ein und 
teilt dem Einführer oder, in den unter Artikel 32 fallenden Situationen, 
dem indirekten Zollvertreter mit, welche zusätzlichen Informationen für 
die Berichtigung dieses Berichts erforderlich sind. Erforderlichenfalls 
legt dieser Einführer oder dieser indirekte Zollvertreter der betreffenden 
zuständigen Behörde und der Kommission einen berichtigten Bericht 
vor. 

▼B
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(5) Leitet die zuständige Behörde des in Absatz 4 des vorliegenden 
Artikels genannten Mitgliedstaats auch unter Berücksichtigung der ge­
mäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels erhaltenen Informationen, ein 
Berichtigungsverfahren ein und stellt sie fest, dass der Einführer oder, in 
den unter Artikel 32 fallenden Situationen, der indirekte Zollvertreter 
nicht die erforderlichen Schritte zur Berichtigung des CBAM-Berichts 
unternommen hat, oder stellt die betreffende zuständige Behörde — 
auch unter Berücksichtigung der gemäß Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels erhaltenen Informationen — fest, dass der Einführer oder, in 
den unter Artikel 32 fallenden Situationen, der indirekte Zollvertreter 
seiner Verpflichtung zur Vorlage eines CBAM-Berichts gemäß Absatz 1 
des vorliegenden Artikels nicht nachgekommen ist, so verhängt diese 
zuständige Behörde eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktion gegen den Einführer oder, in den unter Artikel 32 fallenden 
Situationen, den indirekten Zollvertreter. Zu diesem Zweck teilt die 
zuständige Behörde dem Einführer oder, in den unter Artikel 32 fallen­
den Situationen, dem indirekten Zollvertreter Folgendes mit und setzt 
die Kommission entsprechend in Kenntnis: 

a) die Schlussfolgerung, dass der Einführer oder, in den unter Artikel 32 
fallenden Situationen, der indirekte Zollvertreter seiner Verpflichtung 
zur Vorlage eines Berichts für ein bestimmtes Quartal oder zur Er­
greifung der erforderlichen Maßnahmen zur Berichtigung des Be­
richts nicht nachgekommen ist, und die ihr zugrundeliegenden 
Gründe; 

b) die Höhe der dem Einführer oder, in den unter Artikel 32 fallenden 
Situationen, dem indirekten Zollvertreter auferlegten Sanktion; 

c) das Datum, ab dem die Sanktion fällig ist; 

d) die Maßnahmen, die der Einführer oder, in den unter Artikel 32 
fallenden Situationen, der indirekte Zollvertreter zu ergreifen hat, 
um die Sanktion zu bezahlen, und 

e) das Recht des Einführers oder, in den unter Artikel 32 fallenden 
Situationen, des indirekten Zollvertreters, einen Rechtsbehelf 
einzulegen. 

(6) Beschließt die zuständige Behörde, nachdem sie gemäß diesem 
Artikel Informationen von der Kommission erhalten hat, keine Maß­
nahmen zu ergreifen, so setzt sie die Kommission davon in Kenntnis. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungs­
rechtsakte zu erlassen, die Folgendes betreffen: 

a) die zu meldenden Informationen, die Mittel und das Format dieser 
Meldung, einschließlich detaillierter Angaben zu den in Absatz 2 
Buchstaben a, b und c genannten Gesamtwerten, aufgeschlüsselt 
nach Ursprungsland und Art der Waren, und Beispiele für etwaige 
relevante Ausfuhrerstattungen oder andere Formen des Ausgleichs 
gemäß Absatz 2 Buchstabe d; 

b) die indikative Bandbreite der gemäß Absatz 5 zu verhängenden 
Sanktionen und die Kriterien, die bei der Festlegung des tatsäch­
lichen Betrags zu berücksichtigen sind, darunter die Schwere und 
Dauer des Versäumnisses, Bericht zu erstatten; 

c) detaillierte Vorschriften für die Umwandlung des in Absatz 2 Buch­
stabe d genannten und in ausländischer Währung ausgedrückten 
durchschnittlichen jährlichen CO 2 -Preises in Euro zum Jahresdurch­
schnittswechselkurs; 

▼B
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d) genaue Vorschriften über die Elemente der in Anhang IV beschrie­
benen Berechnungsverfahren, einschließlich der Festlegung von Sys­
temgrenzen von Herstellungsverfahren, Emissionsfaktoren, anlagen­
spezifischen Werten tatsächlicher Emissionen sowie ihrer jeweiligen 
Anwendung auf einzelne Waren, und die Festlegung von Verfahren, 
durch die die Zuverlässigkeit der Daten gewährleistet wird, ein­
schließlich des Detaillierungsgrads, und 

e) Mittel und Format betreffend die Berichterstattungsauflagen hinsicht­
lich der mit eingeführten Waren verbundenen indirekten Emissionen; 
das Format umfasst die Strommenge, die zur Herstellung der in 
Anhang I aufgeführten Waren eingesetzt wird, sowie das Ursprungs­
land, die Erzeugungsquelle und die Emissionsfaktoren des verwen­
deten Stroms. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 Ab­
satz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 
Sie gelten für während des Übergangszeitraums gemäß Artikel 32 der 
vorliegenden Verordnung eingeführte Waren und bauen auf bestehenden 
Rechtsvorschriften für Anlagen auf, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2003/87/EG fallen. 

KAPITEL XI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 36 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem 1. Oktober 2023. Abweichend davon gilt: 

a) Die Artikel 5, 10, 14, 16 und 17 gelten ab dem 31. Dezember 2024; 

b) ►M1 Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2a, 4, 6 bis 9, 10a, 15, 19 und 
21, die Artikel 22 Absatz 1 und Absatz 3 sowie die Artikel 23 bis 27 
und 31 gelten ab dem 1. Januar 2026; ◄ 

▼M1 
c) Artikel 22 Absatz 2 gilt ab dem 1. Januar 2027; 

d) Artikel 20 Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten ab dem 1. Februar 2027. 

▼B 
Die vorliegende Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B



 

02023R0956 — DE — 20.10.2025 — 001.002 — 45 

ANHANG I 

Liste der Waren und Treibhausgase 

1. Für die Zwecke der Identifizierung von Waren gilt die vorliegende Verord­
nung für Waren, die unter die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) fallen. Die KN-Codes entspre­
chen den KN-Codes gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87. 

2. Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung gelten als Treibhausgase in 
Bezug auf die unter Nummer 1 genannten Waren die in der folgenden Ta­
belle aufgeführten Treibhausgase. 

Zement 

KN-Code Treibhausgas 

►M1 ex 2507 00 80 — anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, aus­
genommen nicht gebrannter kaolinhaltiger Ton und Lehm ◄ 

Kohlendioxid 

2523 10 00 — Zementklinker Kohlendioxid 

2523 21 00 — weißer Portlandzement, auch künstlich gefärbt Kohlendioxid 

2523 29 00 — anderer Portlandzement Kohlendioxid 

2523 30 00 — Tonerdezement Kohlendioxid 

2523 90 00 — anderer Zement Kohlendioxid 

Strom 

KN-Code Treibhausgas 

2716 00 00 — Elektrischer Strom Kohlendioxid 

Düngemittel 

KN-Code Treibhausgas 

2808 00 00 — Salpetersäure; Nitriersäuren Kohlendioxid und Distick­
stoffoxid 

2814 — Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung Kohlendioxid 

2834 21 00 — Kaliumnitrat Kohlendioxid und Distick­
stoffoxid 

3102 — Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel Kohlendioxid und Distick­
stoffoxid 

3105 — Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der 
düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend; andere 
Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen 
Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder 
weniger 
ausgenommen: 3105 60 00 — mineralische oder chemische Düngemittel, 
die beiden düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend 

Kohlendioxid und Distick­
stoffoxid 

▼B
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Eisen und Stahl 

KN-Code Treibhausgas 

72 — Eisen und Stahl 
ausgenommen: 
7202 2 — Ferrosilicium 
7202 30 00 — Ferrosiliciummangan 
7202 50 00 — Ferrosiliciumchrom 
7202 70 00 — Ferromolybdän 
7202 80 00 — Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram 
7202 91 00 — Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan 
7202 92 00 — Ferrovanadium 
7202 93 00 — Ferroniob 
7202 99 — andere: 
7202 99 10 — Ferrophosphor 
7202 99 30 — Ferrosiliciummagnesium 
7202 99 80 — andere 
7204 — Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke 
aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

2601 12 00 — Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate, aus­
genommen Schwefelkiesabbrände 

Kohlendioxid 

7301 — Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder 
aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen her­
gestellte Profile aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7302 — Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, 
Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenver­
bindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, 
Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, 
Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen, und anderes für das Ver­
legen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders herge­
richtetes Material 

Kohlendioxid 

7303 00 — Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen Kohlendioxid 

7304 — Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen 
Gusseisen) oder Stahl 

Kohlendioxid 

7305 — Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmi­
gem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 
406,4 mm, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7306 —Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt 
oder mit einfach aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7307 — Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungs­
stücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7308 — Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, 
Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen 
und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Ge­
länder), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der 
Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, 
Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

▼B
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7309 00 — Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus 
Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder 
verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit In­
nenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid 

7310 — Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähn­
liche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen 
verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 
300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrich­
tungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid 

7311 00 — Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüs­
sigte Gase 

Kohlendioxid 

7318 — Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubha­
ken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe 
und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7326 — Andere Waren aus Eisen oder Stahl Kohlendioxid 

Aluminium 

KN-Code Treibhausgas 

7601 — Aluminium in Rohform Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7603 — Pulver und Flitter, aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7604 — Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7605 — Draht aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7606 — Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr 
als 0,2 mm 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7607 — Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder 
auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke 
(ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7608 — Rohre aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7609 00 00 — Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbin­
dungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7610 — Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, 
Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, 
Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen vor­
gefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vor­
gearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und dergleichen, aus 
Aluminium 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

▼B
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KN-Code Treibhausgas 

7611 00 00 — Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, 
aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder 
verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit In­
nenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7612 — Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähn­
liche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus 
Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüs­
sigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne 
mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenaus­
kleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7613 00 00 — Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte 
Gase 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7614 — Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, aus­
genommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

7616 — Andere Waren aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) 

Chemikalien 

KN-Code Treibhausgas 

2804 10 00 — Wasserstoff Kohlendioxid 

▼B
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ANHANG II 

Liste der Waren, bei denen gemäß Artikel 7 Absatz 1 nur direkte 
Emissionen zu berücksichtigen sind 

Eisen und Stahl 

KN-Code Treibhausgas 

72 — Eisen und Stahl 
ausgenommen: 
7202 2 — Ferrosilicium 
7202 30 00 — Ferrosiliciummangan 
7202 50 00 — Ferrosiliciumchrom 
7202 70 00 — Ferromolybdän 
7202 80 00 — Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram 
7202 91 00 — Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan 
7202 92 00 — Ferrovanadium 
7202 93 00 — Ferroniob 
7202 99 — andere: 
7202 99 10 — Ferrophosphor 
7202 99 30 — Ferrosiliciummagnesium 
7202 99 80 — andere 
7204 — Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke 
aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7301 — Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder 
aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen her­
gestellte Profile aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7302 — Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, 
Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenver­
bindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, 
Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, 
Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Ver­
legen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders herge­
richtetes Material 

Kohlendioxid 

7303 00 — Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen Kohlendioxid 

7304 — Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen 
Gusseisen) oder Stahl 

Kohlendioxid 

7305 — Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmi­
gem Querschnitt und einem äußeren Durchmesser von mehr als 
406,4 mm, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7306 —Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt 
oder mit einfach aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7307 — Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungs­
stücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7308 — Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, 
Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen 
und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Ge­
länder), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der 
Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, 
Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

▼B
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KN-Code Treibhausgas 

7309 00 — Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus 
Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder 
verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit In­
nenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid 

7310 — Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähn­
liche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen 
verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 
300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrich­
tungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid 

7311 00 — Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüs­
sigte Gase 

Kohlendioxid 

7318 — Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubha­
ken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringe 
und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl 

Kohlendioxid 

7326 — Andere Waren aus Eisen oder Stahl Kohlendioxid 

Aluminium 

KN-Code Treibhausgas 

7601 — Aluminium in Rohform Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7603 — Pulver und Flitter, aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7604 — Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7605 — Draht aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7606 — Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr 
als 0,2 mm 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7607 — Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt oder 
auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke 
(ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7608 — Rohre aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7609 00 00 — Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbin­
dungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Aluminium 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7610 — Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, 
Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, 
Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen vor­
gefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vor­
gearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und dergleichen, aus 
Aluminium 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

▼B
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KN-Code Treibhausgas 

7611 00 00 — Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, 
aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder 
verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit In­
nenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7612 — Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähn­
liche Behälter (einschließlich Verpackungsröhrchen und Tuben), aus 
Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüs­
sigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne 
mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenaus­
kleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7613 00 00 — Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte 
Gase 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7614 — Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, aus­
genommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik 

Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

7616 — Andere Waren aus Aluminium Kohlendioxid und perfluo­
rierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC) 

Chemikalien 

KN-Code Treibhausgas 

2804 10 00 — Wasserstoff Kohlendioxid 

▼M1 
Strom 

KN-Code Treibhausgas 

2716 00 00 — Elektrischer Strom Kohlenstoffdioxid 

▼B
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ANHANG III 

Für die Zwecke von Artikel 2 nicht in den Anwendungsbereich der 
vorliegenden Verordnung fallende Drittländer und Gebiete 

1. NICHT IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DER VORLIEGENDEN VER­
ORDNUNG FALLENDE DRITTLÄNDER UND GEBIETE 

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Waren mit Ursprung in den fol­
genden Ländern: 

— Island 

— Liechtenstein 

— Norwegen 

— Schweiz 

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Waren mit Ursprung in den fol­
genden Gebieten: 

— Büsingen 

— Helgoland 

— Livigno 

— Ceuta 

— Melilla 

2. NICHT IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DER VORLIEGENDEN VER­
ORDNUNG FALLENDE DRITTLÄNDER UND GEBIETE IN BEZUG 
AUF DIE EINFUHR VON STROM IN DAS ZOLLGEBIET DER UNION 

[Von der Kommission gemäß Artikel 2 Ziffer 11 hinzugefügte oder gestri­
chene Drittländer oder Gebiete.] 

▼B
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ANHANG IV 

Methoden für die Berechnung grauer Emissionen für die Zwecke von 
Artikel 7 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Zwecke dieses Anhangs und der Anhänge V und VI bezeichnet 
der Ausdruck 

a) „einfache Waren“ Waren, die im Rahmen eines Herstellungsverfahrens 
erzeugt werden, für das ausschließlich Vormaterialien (Vorläuferstoffe) 
und Brennstoffe benötigt werden, die keine grauen Emissionen 
beinhalten; 

b) „komplexe Waren“ andere Waren als einfache Waren; 

c) „spezifische graue Emissionen“ die grauen Emissionen einer Tonne 
Waren, ausgedrückt als Tonnen an CO 2 e-Emissionen (CO 2 -Äquivalent) 
pro Tonne Waren; 

d) „CO 2 -Emissionsfaktor“ den gewichteten Durchschnitt der CO 2 -Intensi­
tät von aus fossilen Brennstoffen innerhalb eines geografischen Gebiets 
erzeugtem Strom; der CO 2 -Emissionsfaktor ist der Quotient aus den 
CO 2 -Emissionsdaten des Stromsektors durch die Bruttostromerzeugung 
aus fossilen Brennstoffen in dem jeweiligen geografischen Gebiet. Er 
wird ausgedrückt in Tonnen CO 2 pro Megawattstunde; 

e) „Emissionsfaktor für Strom“ den in CO 2 e ausgedrückten Standardwert 
für die Emissionsintensität des bei der Herstellung von Waren ver­
brauchten Stroms; 

f) „Strombezugsvertrag“ einen Vertrag in dessen Rahmen sich eine Per­
son bereit erklärt, Strom unmittelbar von einem Stromerzeuger zu 
beziehen; 

g) „Übertragungsnetzbetreiber“ einen Betreiber im Sinne von Artikel 2 
Nummer 35 der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ). 

2. BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN GRAUEN EMISSIONEN 
EINFACHER WAREN 

Für die Bestimmung der spezifischen tatsächlichen grauen Emissionen 
einfacher Waren, die in einer bestimmten Anlage hergestellt werden, wer­
den direkte und gegebenenfalls indirekte Emissionen berücksichtigt. Hier­
für ist die folgende Gleichung anzuwenden: 

SEE g ¼ 
AttrEm g 

AL g 

Hierbei sind: 

SEE g die spezifischen grauen Emissionen (specific embedded emis­
sions) von Waren (goods) g ausgedrückt in CO 2 e pro Tonne; 

AttrEm g die zugeordneten Emissionen (attributed emissions) von Waren g 
und 

AL g die Aktivitätsrate (activity level) der Waren, wobei letztere die 
Menge der im Berichtszeitraum in der Anlage hergestellten Wa­
ren ist. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125).
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„zugeordnete Emissionen“ sind der Teil der Emissionen der Anlage im 
Berichtszeitraum, die durch das Verfahren zur Herstellung der Waren g 
verursacht werden, wenn die Systemgrenzen des Herstellungsverfahrens 
gemäß den nach Artikel 7 Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakten 
angewandt werden. Für die Berechnung der zugeordneten Emissionen ist 
folgende Gleichung anzuwenden: 

AttrEm g ¼ DirEm þ Indir Em 

Hierbei sind: 

DirEm die aus dem Herstellungsverfahren bedingten direkten Emissio­
nen ausgedrückt in Tonnen CO 2 e innerhalb der Systemgrenzen 
gemäß dem nach Artikel 7 Absatz 7 erlassenen Durchführungs­
rechtsakt, und 

IndirEm die aus der Erzeugung von Strom, der bei der Herstellung von 
Waren verbraucht wird, bedingten indirekten Emissionen aus­
gedrückt in Tonnen CO 2 e innerhalb der Systemgrenzen gemäß 
dem nach Artikel 7 Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakt. 

▼M1 
(3) BESTIMMUNG DER TATSÄCHLICHEN GRAUEN EMISSIONEN 

KOMPLEXER WAREN 

Für die Bestimmung der spezifischen tatsächlichen grauen Emissionen 
komplexer Waren, die in einer bestimmten Anlage hergestellt werden, 
ist die folgende Gleichung anzuwenden: 

Hierbei sind: 

AttrEm g die zugeordneten Emissionen (attributed emissions) von Waren 
(goods) g; 

AL g die Aktivitätsrate von Waren (activity level of the goods), was 
die Menge der im Berichtszeitraum in dieser Anlage hergestell­
ten Waren ist, und 

EE InpMat die grauen Emissionen von Vormaterialien (Vorläuferstoffen) 
(embedded emissions of the input materials), die während des 
Herstellungsverfahrens verwendet wurden. Es sind nur die in 
Anhang I aufgeführten Vormaterialien (Vorläuferstoffe) mit Ur­
sprung in Drittländern und Gebieten, die nicht gemäß Ab­
schnitt 1 in Anhang III ausgenommen sind, zu berücksichtigen. 
Die relevanten EE InpMat sind wie folgt zu berechnen: 

▼C2 
Hierbei sind: 

M i die Masse des Vormaterials (Vorläuferstoff) (input material) i, das 
im Rahmen des Herstellungsverfahrens verwendet wird, und 

SEE i die spezifischen grauen Emissionen des Vormaterials (Vorläufer­
stoffs) i. Für SEE i verwendet der Anlagenbetreiber den Wert der 
Emissionen aus der Anlage, in der das Vormaterial (Vorläufer­
stoffs) hergestellt wurde, sofern die Daten dieser Anlage hinrei­
chend gemessen werden können. 

▼B
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4. BESTIMMUNG DER STANDARDWERTE GEMÄẞ ARTIKEL 7 AB­
SÄTZE 2 UND 3 

Zur Bestimmung der Standardwerte dürfen für die Bestimmung der grauen 
Emissionen nur tatsächliche Werte verwendet werden. Liegen keine tat­
sächlichen Daten vor, so sind Literaturwerte zu verwenden. Standardwerte 
sind auf der Grundlage der besten verfügbaren Daten festzulegen. Die 
besten verfügbaren Daten stützen sich auf zuverlässige und öffentlich 
zugängliche Informationen. Standardwerte sind regelmäßig im Wege der 
nach Artikel 7 Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakte auf der 
Grundlage der aktuellsten und zuverlässigsten Informationen zu überprü­
fen, einschließlich Informationen, die von einem Drittland oder einer 
Gruppe von Drittländern zur Verfügung gestellt werden. 

4.1. Standardwerte gemäß Artikel 7 Absatz 2 

Standardwerte entsprechen der durchschnittlichen Emissionsintensität eines 
jeden Ausfuhrlandes und für jede der in Anhang I aufgeführten Waren 
außer Strom zuzüglich eines proportional gestalteten Aufschlags. Dieser 
Aufschlag wird gemäß den nach Artikel 7 Absatz 7 erlassenen Durch­
führungsrechtsakten bestimmt und in einer angemessenen Höhe festgelegt, 
um für die Umweltintegrität des CBAM zu sorgen, wobei auf die aktu­
ellsten und verlässlichsten Informationen, auch auf Grundlage der während 
des Übergangszeitraums gesammelten Informationen, zurückgegriffen 
wird. Können für das Ausfuhrland keine zuverlässigen Daten für eine 
bestimmte Warenart herangezogen werden, so basieren die Standardwerte 
auf der durchschnittlichen Emissionsintensität der zehn Ausfuhrländer mit 
den höchsten Emissionsintensitäten, für die verlässliche Daten für diese 
Art von Waren herangezogen werden können. 

▼B 
4.2. Standardwerte für eingeführten Strom gemäß Artikel 7 Absatz 3 

Die Standardwerte für eingeführten Strom sind für ein Drittland, eine 
Gruppe von Drittländern oder eine Region innerhalb eines Drittlands ent­
weder auf der Grundlage spezifischer Standardwerte gemäß Abschnitt 4.2.1 
oder, wenn solche Werte nicht verfügbar sind, auf der Grundlage alterna­
tiver Standardwerte gemäß Abschnitt 4.2.2 zu bestimmen. 

Wird der Strom in einem Drittland, einer Gruppe von Drittländern oder 
einer Region innerhalb eines Drittlands erzeugt und durch Drittländer, 
Gruppen von Drittländern oder Regionen innerhalb eines Drittlands oder 
Mitgliedstaaten hindurch geleitet, um in die Union eingeführt zu werden, 
sind als Standardwerte diejenigen des Drittlands, der Gruppe von Dritt­
ländern oder der Region innerhalb eines Drittlands, wo der Strom erzeugt 
wurde, zu verwenden. 

4.2.1. Spezifische Standardwerte für ein Drittland, eine Gruppe von Drittländern 
oder eine Region innerhalb eines Drittlands 

Die spezifischen Standardwerte werden in Höhe des CO 2 -Emissionsfaktors 
in dem Drittland, der Gruppe von Drittländern oder der Region innerhalb 
eines Drittlands auf Grundlage der besten der Kommission vorliegenden 
Daten festgelegt. 

4.2.2. Alternative Standardwerte 

Liegt für ein Drittland, eine Gruppe von Drittländern oder eine Region 
innerhalb eines Drittlands kein spezifischer Standardwert vor, wird der 
alternative Standardwert für Strom in Höhe des CO 2 -Emissionsfaktors in 
der Union festgelegt. 

▼M1
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Kann auf der Grundlage verlässlicher Daten nachgewiesen werden, dass 
der CO 2 -Emissionsfaktor in einem Drittland, einer Gruppe von Drittlän­
dern oder einer Region innerhalb eines Drittlands niedriger als der von der 
Kommission bestimmte spezifische Standardwert oder niedriger als der 
CO 2 -Emissionsfaktor in der Union ist, kann für dieses Drittland, diese 
Gruppe von Drittländern oder diese Region innerhalb eines Drittlands 
ein alternativer Standardwert auf der Grundlage dieses CO 2 -Emissionsfak­
tors verwendet werden. 

4.3 Standardwerte für indirekte graue Emissionen 

Die Standardwerte für die indirekten grauen Emissionen einer in einem 
Drittland hergestellten Ware werden anhand eines Standardwerts des zur 
Herstellung dieser Ware verwendeten Stroms bestimmt, der entweder auf 
der Grundlage des durchschnittlichen Emissionsfaktors des Stromnetzes 
der Union, des durchschnittlichen Emissionsfaktors des Stromnetzes des 
Ursprungslandes oder des durchschnittlichen CO 2 -Emissionsfaktors von 
Preissetzungsquellen im Ursprungsland berechnet wird. 

Weist ein Drittland oder eine Gruppe von Drittländern gegenüber der 
Kommission auf der Grundlage verlässlicher Daten nach, dass der durch­
schnittliche Emissionsfaktor des Strommixes oder der durchschnittliche 
CO 2 -Emissionsfaktor der Preissetzungsquellen in diesem Drittland oder 
dieser Gruppe von Drittländern niedriger als der Standardwert für indirekte 
Emissionen ist, wird für dieses Drittland oder diese Gruppe von Dritt­
ländern ein alternativer Standardwert auf der Grundlage dieses durch­
schnittlichen CO 2 -Emissionsfaktors festgelegt. 

Die Kommission erlässt spätestens am 30. Juni 2025 einen Durchfüh­
rungsrechtsakt gemäß Artikel 7 Absatz 7, in dem genauer festgelegt wird, 
welche der in Unterabsatz 1 festgelegten Berechnungsmethoden für die 
Berechnung der Standardwerte gelten. Zu diesem Zweck stützt sich die 
Kommission auf die aktuellsten und verlässlichsten Daten, einschließlich 
der während des Übergangszeitraums erhobenen Daten, in Bezug auf die 
Strommenge, die zur Herstellung der in Anhang I aufgeführten Waren 
eingesetzt wird, sowie das Ursprungsland, die Erzeugungsquelle und den 
CO 2 -Emissionsfaktor des verwendeten Stroms. Die spezifische Berech­
nungsmethode wird auf der Grundlage der Art und Weise festgelegt, die 
am besten geeignet ist, um die beiden folgenden Kriterien zu erfüllen: 

— Verhinderung einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen, 

— Sicherstellung der Umweltintegrität des CBAM. 

5. BEDINGUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER TATSÄCHLICHEN 
GRAUEN EMISSIONEN VON EINGEFÜHRTEM STROM 

Ein zugelassener CBAM-Anmelder kann für die Berechnung nach Arti­
kel 7 Absatz 3 die tatsächlichen grauen Emissionen anstelle von Standard­
werten verwenden, wenn die folgenden kumulativen Kriterien erfüllt sind: 

a) Die Strommenge, für die die Verwendung tatsächlicher grauer Emis­
sionen beantragt wird, wird von einem Strombezugsvertrag zwischen 
dem zugelassenen CBAM-Anmelder und einem in einem Drittland 
niedergelassenen Stromerzeuger abgedeckt; 

b) die Stromerzeugungsanlage ist entweder direkt an das Übertragungs­
netz der Union angeschlossen oder es kann nachgewiesen werden, dass 
zum Zeitpunkt der Ausfuhr an keinem Punkt im Netzwerk zwischen 
der Anlage und dem Übertragungsnetz der Union ein physischer Netz­
werkengpass bestand; 

c) die Stromerzeugungsanlage stößt Emissionen von nicht mehr als 550 g 
CO 2 aus fossilen Brennstoffen je Kilowattstunde Strom aus; 

▼B
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d) die Strommenge, für die die Verwendung der tatsächlichen grauen 
Emissionen beantragt wurde, wurde von allen zuständigen Übertra­
gungsnetzbetreibern im Ursprungsland, im Bestimmungsland und, falls 
relevant, in jedem Transitland der jeweils zugeteilten Verbindungskapa­
zität fest zugewiesen, und die ausgewiesene Kapazität und die Pro­
duktion des Stroms durch die Anlage betreffen denselben Zeitraum, 
der nicht länger als eine Stunde sein darf; 

e) die Erfüllung der genannten Kriterien wird durch einen zugelassenen 
Prüfer zertifiziert, der mindestens monatliche Zwischenberichte erhält, 
die die Erfüllung dieser Kriterien belegen. 

Die im Rahmen des Strombezugsvertrags kumulierte Strommenge und die 
entsprechenden tatsächlichen grauen Emissionen werden bei der Berech­
nung des Länderemissionsfaktors bzw. des CO 2 -Emissionsfaktors, der für 
die Zwecke der Berechnung der indirekten grauen Stromemissionen von 
Waren gemäß Abschnitt 4.3 verwendet wird, nicht berücksichtigt. 

6. BEDINGUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG DER TATSÄCHLICHEN 
GRAUEN EMISSIONEN FÜR INDIREKTE EMISSIONEN 

Ein zugelassener CBAM-Anmelder kann für die Berechnung nach Arti­
kel 7 Absatz 4 anstelle von Standardwerten tatsächliche graue Emissionen 
anwenden, wenn er eine direkte technische Verbindung zwischen der An­
lage, in der die eingeführte Ware hergestellt wird, und der Stromerzeu­
gungsquelle nachweisen kann oder wenn der Betreiber dieser Anlage mit 
einem in einem Drittland niedergelassenen Stromerzeuger einen Strombe­
zugsvertrag über eine Strommenge abgeschlossen hat, die der Menge ent­
spricht, für die die Verwendung eines bestimmten Werts beantragt wird. 

7. ANPASSUNG VON STANDARDWERTEN GEMÄSS ARTIKEL 7 AB­
SATZ 2 AUF DER GRUNDLAGE REGIONENSPEZIFISCHER MERK­
MALE 

Standardwerte können an bestimmte Gebiete oder Regionen in Drittlän­
dern angepasst werden, die in Bezug auf objektive Emissionsfaktoren 
spezifische Merkmale aufweisen. Sind Daten, die an diese spezifischen 
lokalen Merkmale angepasst sind, verfügbar und können gezieltere Stan­
dardwerte festgelegt werden, so können letztere verwendet werden. 

▼M1 
Können Anmelder für Waren, die in einem Drittland, einer Gruppe von 
Drittländern oder einer Region innerhalb eines Drittlands hergestellt wur­
den, auf der Grundlage verlässlicher Daten nachweisen, dass alternative 
regionenspezifische angepasste Standardwerte niedriger sind als die von 
der Kommission festgelegten Standardwerte, so können erstere verwendet 
werden. 

▼B
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ANHANG V 

Anforderungen an die Buchführung für zur Berechnung von grauen 
Emissionen verwendete Informationen für die Zwecke von Artikel 7 

Absatz 5 

1. MINDESTDATEN, DIE VON EINEM ZUGELASSENEN CBAM-ANMEL­
DER FÜR EINGEFÜHRTE WAREN AUFZUBEWAHREN SIND: 

1. Daten zur Identifizierung des zugelassenen CBAM-Anmelders: 

a) Name; 

b) CBAM-Kontonummer. 

2. Daten zu eingeführten Waren: 

a) Art und Menge jeder Art von Waren; 

b) Ursprungsland; 

c) tatsächliche Emissionen oder Standardwerte. 

2. MINDESTDATEN, DIE VON EINEM ZUGELASSENEN CBAM-ANMEL­
DER FÜR GRAUE EMISSIONEN IN EINGEFÜHRTEN WAREN, DIE 
AUF DER GRUNDLAGE VON TATSÄCHLICHEN EMISSIONEN ERMIT­
TELT WERDEN, AUFZUBEWAHREN SIND: 

Für jede Art von eingeführten Waren, bei denen graue Emissionen auf der 
Grundlage von tatsächlichen Emissionen ermittelt werden, sind folgende zu­
sätzliche Daten aufzubewahren: 

a) Daten zur Identifizierung der Anlage, in der die Waren hergestellt wurden; 

b) Kontaktangaben des Betreibers der Anlage, in der die Waren hergestellt 
wurden; 

c) der Prüfbericht gemäß Anhang VI; 

d) die spezifischen grauen Emissionen der Waren; 

▼M1 
e) Informationen und die verwendete Methode zur Berechnung der grauen 

Emissionen. 

▼B
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ANHANG VI 

Prüfungsgrundsätze und Inhalt von Prüfberichten für die Zwecke von 
Artikel 8 

1. PRÜFUNGSGRUNDSÄTZE 

Es gelten die folgenden Grundsätze: 

a) Die Prüfer vertreten bei der Prüfung eine kritische Grundhaltung; 

b) die gesamten in der CBAM-Erklärung anzumeldenden grauen Emissionen 
gelten nur dann als geprüft, wenn der Prüfer mit hinreichender Sicherheit 
feststellt, dass der Prüfbericht keine wesentlichen Falschangaben und keine 
wesentlichen Verstöße gegen die Regeln für die Berechnung der grauen 
Emissionen nach Anhang IV enthält; 

c) Besuche der Anlage durch den Prüfer sind obligatorisch, sofern nicht 
spezifische Kriterien für den Verzicht auf den Besuch erfüllt sind; 

d) für die Entscheidung, ob Falschangaben oder Verstöße wesentlich sind, 
wendet der Prüfer Schwellenwerte gemäß den Durchführungsrechtsakten 
nach Artikel 8 Absatz 3 an. 

Bei Parametern, für die keine entsprechenden Schwellenwerte festgelegt 
sind, beurteilt der Prüfer auf der Grundlage von Expertenwissen, ob 
Falschangaben oder Verstöße, entweder individuell oder zusammen mit 
anderen Falschangaben oder Verstößen, aufgrund ihres Umfangs oder ihrer 
Art als wesentlich anzusehen sind. 

2. INHALT VON PRÜFBERICHTEN 

Der Prüfer erstellt einen Prüfbericht, in dem die grauen Emissionen der Waren 
festgestellt und alle für die durchgeführten Arbeiten relevanten Aspekte auf­
geführt werden und der mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: 

a) Daten zur Identifizierung der Anlagen, in denen die Waren hergestellt 
wurden; 

b) Kontaktangaben des Betreibers der Anlagen, in denen die Waren her­
gestellt wurden; 

c) den maßgeblichen Berichtszeitraum; 

d) Name und Kontaktangaben des Prüfers; 

e) Akkreditierungsnummer des Prüfers und Name der Akkreditierungsstelle; 

f) Datum der Anlagenbesuche oder andernfalls die Gründe, aus denen kein 
Anlagenbesuch stattfand; 

g) Menge jeder Art von angemeldeten Waren, die im Berichtszeitraum her­
gestellt wurden; 

h) Quantifizierung der direkten Emissionen der Anlage während des Be­
richtszeitraums; 

i) eine Beschreibung dessen, wie die Emissionen der Anlage verschiedenen 
Arten von Waren zugeordnet werden; 

j) quantitative Angaben zu den Waren, Emissionen und Stromflüssen, die 
nicht mit diesen Waren in Verbindung stehen; 

▼B
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k) Im Fall komplexer Waren: 

i) die jeweiligen Mengen der verwendeten Vormaterialien (Vorläufer­
stoffe); 

ii) die mit den verwendeten Vormaterialien (Vorläuferstoffen) jeweils 
verbundenen spezifischen grauen Emissionen; 

▼M1 
iii) Identifizierung der Anlagen, in denen die Vormaterialien (Vorläufer­

stoffe) hergestellt wurden, und die tatsächlichen Emissionen aus der 
Herstellung dieser Materialien; 

▼B 
l) die Erklärung des Prüfers mit der Bestätigung, dass mit hinreichender 

Sicherheit festgestellt wurde, dass der Bericht keine wesentlichen Falsch­
angaben und keine wesentlichen Verstöße gegen die Berechnungsregeln 
nach Anhang IV enthält; 

m) Informationen über festgestellte und berichtigte wesentliche Falschanga­
ben; 

n) Informationen über festgestellte und berichtigte wesentliche Verstöße ge­
gen die Berechnungsregeln nach Anhang IV. 

▼B
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ANHANG VII 

Der massenbasierte Schwellenwert 

1. Der in Artikel 2a genannte massenbasierte Schwellenwert wird auf 50 Tonnen 
Eigenmasse festgesetzt. 

2. Zu dem in Artikel 2a Absatz 3 genannten Zweck ist folgende Methode an­
zuwenden: 

so ausgewählt, dass 

Hierbei 

ist 99 % die Emissionszielvorgabe; 

ist der Massenschwellenwert in Tonnen, der es ermöglicht, eine be­
stimmte Emissionszielvorgabe zu erfassen; 

sind die jährlichen Emissionen je Einführer: 

ist q i,j die Einfuhrmenge in Tonnen je Einführer i des KN-Codes j; 

ist J i die Zahl der eingeführten KN-Codes je Einführer i in 
den vier betrachteten Sektoren (Aluminium, Zement, 
Düngemittel sowie Eisen und Stahl); 

ist EI j die Emissionsintensität für den KN-Code j ( 1 ); 

Total emissions: die Gesamt-CO 2 -Emissionen der vier betrachteten 
CBAM-Sektoren, d. h. die Summe der entsprechenden 
Emissionen für alle Einführer: 

, 

wobei N die Zahl der Einführer ist; 

die Gesamtmenge in Tonnen derjenigen eingeführten 
Waren, die in Anhang I aufgeführt sind, je Einführer i; 

ist eine Indikatorfunktion, die gleich 1 ist, wenn 
(d. h. wenn ein Einführer Mengen einführt, die über dem 
Massenschwellenwert liegen), andernfalls 0. 

Um Unsicherheiten in Bezug auf Veränderungen im Handelsgefüge zu erfas­
sen und gleichzeitig das Umweltziel dieser Verordnung zu wahren, wird der 
oben genannten Emissionszielvorgabe eine Marge von 0,25 Prozentpunkten 
hinzugefügt. 

Der Schwellenwert ist auf die nächste Zehnerstelle zu runden. 

▼M1 

( 1 ) Die Emissionsintensitäten E j basieren auf den Standardwerten (ohne Aufschlag) für die 
für den Übergangszeitraum veröffentlichten Emissionen. Bei Zement- und Düngemittel­
erzeugnissen werden die direkten und indirekten Emissionen berücksichtigt; bei Alumi­
nium-, Eisen- und Stahlerzeugnissen werden nur die direkten Emissionen berücksichtigt. 
Bei künftigen Aktualisierungen des Schwellenwerts sind die Standardwerte nach den in 
Anhang IV festgelegten Methoden ohne den in Anhang IV Abschnitt 4.1 genannten 
Aufschlag festzulegen.
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